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1 Anlass und Ziel der Bauleitplanung 

1.1 Anlass, Ziel und Erfordernis 

Die bisher größtenteils als landwirtschaftlich genutzte Fläche soll entsprechend ihrer Dar-

stellung aus dem Flächennutzungsplan der Stadt Bergneustadt als gewerbliche Baufläche 

entwickelt werden, sodass am Standort ein ca. 24,6 ha großes kommunales Gewerbe- und 

Industriegebiet zur Verfügung steht. Die geplante Aufstellung eines neuen Bebauungspla-

nes wird durch mehrere maßgebliche Anlässe gerechtfertigt: 

- Die Notwendigkeit ergibt sich aus der wachsenden Nachfrage nach geeigneten Ge-

werbe und Industrieflächen in der Region sowie den Bedarf an lokalen Arbeitsplät-

zen und Dienstleistungen.  

- Die bereits bestehenden Gewerbeflächen sind weitgehend ausgelastet, und es be-

steht ein nachweislich erkennbarer Bedarf an zusätzlichen Flächen, um den wirt-

schaftlichen Anforderungen gerecht zu werden und die Entwicklungsmöglichkeiten 

für lokale Unternehmen zu verbessern.  

- Die Erweiterung des Gewerbegebiets wird daher als wesentlicher Schritt zur Förde-

rung des örtlichen Wirtschaftswachstums und zur Stärkung der Wettbewerbsfähig-

keit der Region angesehen. 

- Die Fläche stellt die letzte Fläche der Stadt Bergneustadt dar, die in dieser Größen-

ordnung entwickelt werden kann. Dies beruht auf dem Regionalplan der Bezirksre-

gierung Köln, der keine weiteren Flächen für eine gewerbliche Entwicklung vorsieht. 

Aus diesem Grund besteht in absehbarer Zeit somit kein alternativer Standort für 

eine großflächige gewerbliche Entwicklung. 

 

Aus diesem Anlass wurde durch Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen ein zusammen-

hängendes städtebauliches Konzept für ein Wohngebiet sowie ein nördlich angrenzendes 

Gewerbegebiet erarbeitet. Die städtebaulichen Planungen wurden bereits im November 

2022 in einer Eigentümerveranstaltung sowie im Juni 2023 in einer öffentlichen Informa-

tionsveranstaltung vorgestellt. Die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen er-

folgt jedoch in zwei unabhängigen bauleitplanerischen Verfahren, bei denen die jeweiligen 

Gebietstypen getrennt werden. 

 

Mithilfe eines neuen attraktiven Gewerbe- und Industriegebietes sollen Impulse für das 

wirtschaftliche Wachstum gesetzt werden. Das Leitbild für das neue Gewerbe- und Indust-

riegebiet ist eine Entwicklung, die dem modernen Standard entspricht und auch nachhal-

tige Aspekte des Umwelt- und Klimaschutzes berücksichtigt. 

 

Die Planung des Gewerbe- und Industriegebietes soll sowohl für die Bevölkerung wie auch 

die Natur so schonend wie möglich erfolgen. Dazu ist die Berücksichtigung öffentlicher und 

privater Belange durch eine intensive Abwägung der einzelnen Belange unumgänglich. Un-

ter anderem ist hier die vorhandene und auch geplante Wohnbebauung zu berücksichtigen 

und entsprechende Abstände einzuplanen.  

1.2 Verfahren 

Für die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen ist die Neuaufstellung eines 

Bebauungsplans erforderlich, da sich die Flächen zurzeit im Außenbereich gem. 

§ 35 BauGB befinden. Die Aufstellung des Angebots-Bebauungsplans nach § 2 BauGB er-

folgt im Regelverfahren, d.h. mit sämtlichen Beteiligungsschritten nach §§ 3,4 i.V.m. § 4a 

BauGB. 

 

Da der Flächennutzungsplan als vorbereitender Bauleitplan die Flächen größtenteils als 

gewerbliche Baufläche darstellt, wird im Sinne des § 8 Abs. 2 der Bebauungsplan Nr. 67 – 

Schlöten II aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. Die land- bzw. forstwirtschaftlichen 
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Flächen, die sich im Plangebiet befinden, werden mit der 43. Änderung des Flächennut-

zungsplans im Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB angepasst. 

1.3 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich für den Bebauungsplan Nr. 67 „Gewerbegebiet Schlöten II“ 

befindet sich südlich des bestehenden Gewerbegebietes „Am Schlöten“ und südöstlich des 

Stadtteils Wiedenest. Insgesamt umfasst der Geltungsbereich eine Fläche von ca. 24,6 ha. 

 

Die nordwestliche Grenze wird durch den Verlauf des Bergischen Panorama-Radweges und 

eine bestehende Fläche des Gewerbegebietes „Am Schlöten“ definiert. Im Nordosten wird 

das Plangebiet durch eine landwirtschaftliche und durch eine Waldfläche begrenzt, die flie-

ßend in die Landschaft übergehen. Im südlichen Bereich befinden sich Waldflächen, die 

zurzeit größtenteils Kalamitätsfläche darstellen. Im Südwesten stellt der als Satzung be-

schlossene Bebauungsplan Nr. 66 „Wiedenest-Süd“ die Grenze dar. 

 

 
Abbildung 1: Übersichtslageplan (ohne Maßstab) © Geobasisdaten: Oberbergischer Kreis, Der 
Landrat 

 

Das Plangebiet beinhaltet folgende Flurstücke: 

 

Gemarkung Wiedenest 4223, Flur 9 Flurstück 333; Flur 12, Flurstücke 229; Flur 013, Flur-

stücke 042, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 056, 057, 058, 059, 060, 

066, 067, 068, 118, 121, 124, 125, sowie Teilstücke aus den Flurstücken 012, 013, 036, 

063, 115 und 128 
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1.4 Verortung und Realnutzung 

Das Plangebiet befindet sich am südöstlichen Rand des Stadtteils Wiedenest. Es schließt 

unmittelbar an das vorhandene Gewerbegebiet „Am Schlöten“ an und wird durch die ehe-

malige Bahntrasse, die jetzt als Bergischer Panorama-Radweg genutzt wird, getrennt. 

Das bestehende Gewerbegebiet „Am Schlöten“ ist über die Frümbergstraße an die Olper 

Straße (B 55) angebunden. Hier befinden sich zurzeit verschiedene Betriebe unterschied-

licher Sparten sowie ein Feuerwehrgerätehaus.  

 

An der nördlichen Grenze des Plangebiets befinden sich Gewerbegebietsflächen, die mit 

gewerblichen Gebäuden bzw. Hallen bebaut sind und auch kleinere Flächen, die für die 

Standortsicherung der niedergelassenen Unternehmen zur Verfügung stehen.  

Ausgehend vom Bestandsgewerbegebiet steigt das Gelände zum Süden hin an. Der tiefste 

Punkt liegt hier bei ca. 278 m über NHN und der höchste Punkt bei ca. 310 m über NHN. 

Dies bedeutet einen Höhenunterschied von rund 30 m. 

 

 
Abbildung 2: Luftbild mit Abgrenzung (ohne Maßstab) © Geobasisdaten: Oberbergischer Kreis, 
Der Landrat 

Im Osten des Plangebietes befindet sich zudem noch eine Waldfläche mit dem Gewässer 

„Hornbruchsiefen“, der sich aus südöstlicher nach nordwestlicher Richtung über das Gebiet 

erstreckt. Dieses bildet die natürliche räumliche Abgrenzung des gesamten Plangebietes.  

An der südlichen Grenze steigt die Topographie von etwa 310 m ü. NHN auf etwa 320 m 

ü. NHN an und bildet durch den Wald die Grenze. Dieser ist durch Kalamitätsflächen ge-

prägt und weist nur teilweise noch bestehende Waldabschnitte auf. 

 

Das Plangebiet wird zurzeit geprägt von landwirtschaftlicher Fläche, die teilweise als 

Maisanbaufläche, als Mähfläche oder auch für eine Weihnachtsbaumkultur genutzt wird. 
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Zudem wird das geplante Gewerbe- und Industriegebiet westlich vom Bebauungsplan Nr. 

66 „Wiedenest-Süd“ begrenzt. Hier ist es geplant, eine Wohnbebauung zu errichten. Als 

Abstandsfläche zum Gewerbegebiet ist eine Waldfläche vorhanden. 

2 Planungsrechtliche Ausgangssituation und planerische Vorga-

ben 

2.1 Regionalplan 

Die Vorgaben der Ziele der Raumordnung ergeben sich in Verbindung mit § 34 Landespla-

nungsgesetz aus den Inhalten des Regionalplans. Im Regionalplan ist der Planbereich des 

BP 67 als ein GIB dargestellt.  

 

 
Abbildung 3: Regionalplan (ohne Maßstab) © Geobasis NRW 

Gemäß der Definition des Regionalplans dient der Bereich für gewerbliche und industrielle 

Nutzung – GIB, der Ansiedlung, dem Ausbau und der Bestandssicherung gewerblicher Be-

triebe, die wegen ihres großen Flächenbedarfs, ihrer Emissionen oder ihrer besonderen 

Standortanforderungen nicht in den „Allgemeinen Siedlungsbereich – ASB“ integriert wer-

den können. 
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2.2 Flächennutzungsplan 

Der behördenverbindliche Flächennutzungsplan der Stadt Bergneustadt stellt den Planbe-

reich mit ca. 16,46 ha gewerbliche Baufläche, ca. 1,49 ha Wald, ca. 6,26 ha Landwirt-

schaftliche Fläche. 

 

Um die Anpassung an die Ziele der Raumordnung zu erhalten, ist der Flächennutzungsplan 

dahingehend anzupassen, dass die planerischen Inhalte des Bebauungsplans Nr. 67 „Ge-

werbegebiet Schlöten II“ aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln sind. Dies erfolgt 

über die im Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB mit der durchzuführenden 43. Ände-

rung des Flächennutzungsplans. Hier sind zur Einleitung des Verfahrens die Inanspruch-

nahme von ca. 0,36 ha Wald und ca. 2,13 ha landwirtschaftliche Fläche planerisch vorge-

sehen.  

 

  
Abbildung 4: Flächennutzungsplan im Be-
stand (ohne Maßstab) © Geobasisdaten: 
Oberbergischer Kreis, Der Landrat 

Abbildung 5: 43. Änderung des Flächennut-
zungsplanes (ohne Maßstab) © Geobasisda-
ten: Oberbergischer Kreis, Der Landrat 
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2.3 Landschaftsplan 

Der Landschaftsplan Nr. 3 „Bergneustadt-Eckenhagen“ des Oberbergischen Kreises weist 

den Planbereich überwiegend mit dem Entwicklungsziel 7 aus. Dies bedeutet, dass die 

Fläche bis zu ihrer baulichen Nutzung erhalten bleiben soll. Dieses Entwicklungsziel wird 

für Flächen dargestellt, die derzeit außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile 

und des Geltungsbereiches der Bebauungspläne liegen, jedoch durch Bauflächendarstel-

lungen im Flächennutzungsplan in Zukunft einer baulichen Nutzung zugeführt werden sol-

len. 

 

Sonstige boden-, natur- oder landschaftsrelevante Schutzmaßnahmen sind im Planbereich 

nicht bekannt. 

 
Abbildung 6: Landschaftsplan Nr. 3 (ohne Maßstab) © Geobasis NRW 2023 
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2.4 Bebauungspläne  

Im angrenzenden Bereich des Bebauungsplans Nr. 67 „Gewerbegebiet Schlöten II“ befin-

den sich zwei rechtskräftige Bebauungspläne. 

 

Zum einen befindet sich direkt angrenzend der Bebauungsplan Nr. 24 „Am Schlöten“, der 

seit dem 30.10.1992 rechtskräftig ist.  

Der Plan wurde seitdem zweimal geändert. Das wesentliche Ziel des Bebauungsplans Nr. 

24 war die Ausweisung von gewerblich und industriell nutzbaren Flächen. Die Begründung 

verweist auf eine möglichst schonende Planung gegenüber der Natur sowie auf einen rück-

sichtsvollen Umgang mit der vorhandenen Wohnbebauung. Ein weiteres Ziel des Bebau-

ungsplans ist eine Erweiterung der gewerblichen Baufläche bis an die Straße „Zum Horn-

bruch“, da die ehemaligen gewerblichen Bauflächen fortfallen. Die ursprünglich dafür vor-

gesehene Funktion des Bebauungsplans als Abstellfläche für Lkws wird nicht mehr als not-

wendig erachtet. 

 

Auf der Beseitigung dieser gewerblichen Flächen baut auch die erste einfache Veränderung 

des Bebauungsplans auf. Mit dem Wegfall der Gewerbeflächen östlich des Bahndamms gab 

es kein Erfordernis für große öffentliche Parkplatzflächen, daher wurde stattdessen ein 

weiteres Gewerbegebiet westlich des Bahndamms festgesetzt. Im Rahmen der zweiten 

Änderung wurde die Grenze der überbaubaren Flächen zur gewerblichen Nutzung erweitert 

und Stellplätze an einem anderen Standort neu ausgewiesen. 

 

In dem ursprünglichen Bebauungsplan wurden überwiegend Gewerbegebiete ausgewiesen 

(21,3 ha), zudem Mischgebiete (3,7 ha) sowie Grünflächen (12,5 ha). Die Grundflächen-

zahl (GRZ) der Gewerbegebiete ist größtenteils mit 0,8 festgesetzt, die Geschossflächen-

zahl (GFZ) mit 2,0. Die GRZ in den Mischgebieten liegt hauptsächlich bei 0,6 und die GFZ 

bei 1,2. Bei den Mischgebieten wurde eine Zweigeschossigkeit festgesetzt. Die zulässige 

Höhe in den Gewerbegebieten ist je nach Lage und Abstand zur Wohnbebauung zwischen 

rund 10 bis 20 m über dem Geländeprofil festgesetzt. 

 

 
Abbildung 7: Bebauungsplan Nr. 24 – Am Schlöten (ohne Maßstab) © Stadt Bergneustadt 
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Zum anderen grenzt er an den seit dem 14.01.2026 als Satzung beschlossenen Bebau-

ungsplan Nr. 66 „Wiedenest-Süd“. Dieser Bebauungsplan umfasst das Gebiet zwischen der 

Straße „Am Laubberg“ im Süden, dem „Bergischen Panorama Radweg“ im Norden und dem 

ehemaligen Bahnhof im Osten (siehe Abbildung 8). 

Die wesentlichen Inhalte des Bebauungsplanes bestehen darin, eine geordnete städtebau-

liche Sicherung für ein neues Wohnbaugebiet herzustellen. Zudem soll eine Erschließungs-

straße errichtet werden, die eine beidseitige Bebauung und eine barrierefreie Erschließung 

zulässt. Hier könnten Einfamilienhäuser, sowie Doppelhäuser als auch Geschosswohnungs-

bau entstehen. 

 

 
Abbildung 8: Bebauungsplan Nr. 66 „Wiedenest-Süd“ 

2.5 Verkehrliche Erschließung 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 67 „Gewerbegebiet Schlöten II“ wird über 

die Frümbergstraße erschlossen. Diese stellt die Haupterschließung des bestehenden Ge-

werbegebietes, welche an die Olper Straße (B 55) angebunden ist, dar. Über diese ist das 

Plangebiet an die Bundesautobahnen 4 und 45 angeschlossen. Ein überregionaler Ver-

kehrsanschluss ist somit gegeben. 

An der Olper Straße befindet sich auch die Bushaltestelle „Pernze Lieberhausener Straße“ 

der Buslinie 301. Diese verbindet die Städte Gummersbach und Olpe. Zu Stoßzeiten be-

steht eine halb-stündige Taktung je Fahrtrichtung. 
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Der an das Gebiet angrenzende verlaufende Bergische Panorama-Radweg wird als regional 

bedeutsame Radwegeverbindung für Alltagsfahrten und touristische Zwecke genutzt.  

 

Erschließungsplanung 

Für das geplante Gewerbe- und Industriegebiet wurde durch das Planungsbüro Schuma-

cher, Wiehl, die Erschließungsplanung erarbeitet.  

 

Diese sieht den Anschluss an die Frümbergstraße in Form eines Brückenbauwerkes vor. Im 

Rahmen der Vorplanung wurde dieses Brückenbauwerk mit Flügelwänden geplant. Dadurch 

soll gewährleistet werden, dass das Brückenbauwerk für die Belastungen eines Geh- und 

Radweges ausgelegt ist und auch bei ausreichender Dimensionierung des Fundamentes 

eine zusätzliche Belastung (z.B. durch Schienenverkehr) zulässt. Die Frümbergstraße 

unterquert dieses Brückenbauwerk und erschließt somit das Gewerbegebiet als öffentliche 

Straßenverkehrsfläche. 

 

 
Abbildung 9 Unterquerung der Bahntrasse 

 

Vom Brückenbauwerk führt eine Planstraße, die weitgehend den Höhenlinien angepasst ist, 

um der bestehenden Topographie gerecht zu werden. Diese führt in südwestliche Richtung 

und endet in einer Wendeanlage. Im Verlauf nach Nordosten führt die Planstraße um eine 

Rechtskurve um auch den oberen Planbereich zu erschließen. Nach einer weiteren Rechts-

kurve folgt die Planstraße wieder den Höhenlinien und erschließt die Grundstücke beidseitig 

und endet ebenfalls in einer Wendeanlage. 
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Die Kategorisierung der Straßen wurde gemäß den Richtlinien für die Anlage von Stadt-

straßen (RASt) in die Straßenkategorie ES V (Gewerbestraße) festgelegt. 

Die Verkehrsfläche wird im Trennsystem mit einseitigem Geh-/Radweg hergestellt. Die 

Ausführung der Straße erfolgt in Asphaltbauweise.  

Die Randeinfassung soll mittels Hoch- und Rundbordsteinen und davor angeordneten Be-

tonsteinzeilen errichtet werden. 

Die bituminöse Fahrbahn der Planstraße weist ein Bruttomaß von 6,50 m inklusive der 

angeordneten Betonsteinzeilen auf. 

Somit kann auf der Planstraße der Begegnungsfall Lkw/Lkw gewährleistet werden.  

Die Entwässerungs- bzw. Betonsteinrinnen der Verkehrsflächen werden innerhalb der Fahr-

bahn vor dem Bordstein angeordnet. Die Rinnen leiten das anfallende Oberflächenwasser 

den geplanten Straßenabläufen schadlos zu. 

Die bituminös befestigten Flächen erhalten ein zur Entwässerungsrinne hin geneigtes Quer-

gefälle von 1 %. 

Das anfallende Oberflächenwasser wird dann der neu geplanten Kanalisation zugeführt. 

 

Aufgrund der topographischen Bedingungen entstehen so teilweise Längsgefälle bis ca. 

8,5 %. Dieser liegt innerhalb des maximalen zulässigen Wertes gem. RASt 2006. 

 

Die beiden Wendeanlagen werden gem. RASt 2006 mit einem Radius von rund 12,50 m 

errichtet und gewährleisten somit einen Flächenbedarf für einen einseitigen und zweiseiti-

gen Wendehammer für Fahrzeuge bis 10,00 m Länge (3 achsiges Müllfahrzeug). 

 

Zudem ist eine Fußwegeverbindung der unteren und oberen Ebene enthalten, um beide 

fußläufig zu verbinden. 

2.6 Ver- und Entsorgung  

Im Rahmen der Bauleitplanung wird durch das Planungsbüro Schumacher, Wiehl, die Ent-

wässerungsplanung durchgeführt. 

 

Die erforderlichen Versorgungseinrichtungen für das Gewerbe- und Industriegebiet werden 

im Zuge der Erschließung durch die örtlichen/regionalen Versorgungsträger zur Verfügung 

gestellt. Die Anschlüsse für Strom und Wasser werden mit den Versorgungsträgern im 

Zuge des Planverfahrens vorabgestimmt sowie in der Ausführungsplanung konkretisiert.  

 

Die Versorgung des Gewerbe- und Industriegebietes mit Gas ist möglich, wird allerdings 

erst auf Kundenwunsch und Rentabilitätsnachweis vorgenommen.  

 

Telefon- und Internetleitungen werden im Zuge der Ausführungsplanung von der Te-

lekom berücksichtigt. Die Versorgung mit Glasfaserkabel soll ebenfalls sichergestellt wer-

den.  

 

Die Schmutz- und Regenwasserentwässerung wird entsprechend dem Stand der 

Technik und der Erlasse über ein Trennsystem ausgebaut. 

 

Die Planung sieht hier vor an das bestehende Trennsystem an der Frümbergstraße anzu-

schließen. 

Dafür werden der Schmutz, wie auch der Regenwasserkanal neu angelegt und in den Plan-

straßen, sowie in der Fußwegeverbindung angeordnet. 

Der Schmutzwasserkanal wird direkt an die Frümbergstraße angeschlossen. Der Regen-

wasserkanal wird, über ein Regenrückhaltebecken gedrosselt, auch an die Frümbergstraße 

angeschlossen. 
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Zudem besteht an der nördlichen Grenze des Plangebiets entlang des Panorama-Radweges 

ein Wegeseitengraben, der erhalten bleiben soll und für die weitere Bewirtschaftung ein 

Schotterweg angelegt wird.  

Zusätzlich wird am südöstlichen Rand des Gebietes gemäß Bodengutachten eine Tie-

fendrainage geplant, um das Hangwasser zu fassen, bevor es in das Plangebiet abgegeben 

wird.  

2.7 Boden, Baugrund und Versickerung  

Im Vorfeld wurde von GEO CONSULT, Beratende Ingenieure und Geologen, Overath, eine 

Baugrunduntersuchung, Baugrundbeurteilung, Aussagen zu Hydrogeologie und Versicke-

rung sowie zur Herstellung der Abtrags- und Auftragsbereiche für das Plangebiet erarbei-

tet. Diese ist als Anlage dieser Begründung beigefügt. 

 

Zur Erkundung der Baugrundverhältnisse wurden 25 Rammkernsondierungen mit Bohrtie-

fen zwischen 2,00 m und 10,00 m unter Geländeoberkante (GOK) durchgeführt. Ergänzend 

wurden 7 schwere Rammsondierungen bis in Tiefen zwischen 5,00 m und 11,00 m unter 

GOK abgeteuft. 

 

Zur Beurteilung der Versickerungsfähigkeit wurden in bzw. neben den angelegten Sondie-

rungen insgesamt 14 Sickerversuche durchgeführt. 

 

Das Gutachten stellt fest, dass die geologische Karte für den Bereich des geplanten Bau-

vorhabens „mitteldevonische Festgesteine des Selscheider Schiefers“ in Form von „Ton-

stein“ ausweist. Darüber hinaus besteht keine Erdbebengefährdung. Das Baugebiet ist ge-

mäß dem Gutachten dem Homogenbereich C zuzuordnen. 

 

Im Rahmen der Bohrungen wurde in Tiefen von 0,40 m und 5,80 m unter GOK ein freier 

Wasserspiegel festgestellt und in einigen Sondierungen war der Untergrund oberflächen-

nah durchfeuchtet bzw. durchnässt. Es ist festzustellen, dass der oberste, durchgängige 

Grundwasserhorizont sich innerhalb von Kluft-/Schichtflächen des Festgesteins bewegt und 

ggf. einen hydraulischen Anschluss an die Talablagerungen des Hornbruchsiefens besitzen. 

Hinsichtlich der Versickerung stellt das Gutachten fest: „Für bautechnische Zwecke ist zu 

berücksichtigen, dass sich nach länger andauernden Niederschlagsperioden bzw. Starkre-

genereignissen auch oberhalb des Grundwasserstands bereichsweise Staunässe- bzw. 

Schichtwasserbereiche ausbilden können, was durch die temporäre Durchnässung der Tal-

aue bestätigt wird. 

 

Die Oberflächenentwässerung erfolgt durch den am nördlichen Rand verlaufenden Horn-

bruchsiefen, der das Wasser in allgemein nordöstliche Richtung ableitet, bzw. durch diverse 

innerhalb der Baufläche verlaufende Rinnen, die das Wasser in nordwestlicher Richtung in 

den vorhandenen Entwässerungsgraben abführen. Im derzeitigen, nicht versiegelten Zu-

stand, versickern allenfalls geringe Mengen des anfallenden Niederschlagswasser, da der 

überwiegend angetroffene Verwitterungslehm und –ton sehr geringe Durchlässigkeitswerte 

ausweist. Da dem Gebiet nicht unerhebliche Mengen an Oberflächenwasser zufließen, sollte 

dieses über das Anlegen von Entwässerungsgräben entlang der hangwertigen Grenzen des 

Gebietes erfolgen. Das in den Gräben angesammelte Wasser kann dem Hornbruchsiefen 

zugeführt werden. Hierbei ist zu besonders zu beachten, dass der Graben auch bei extre-

men Starkregenereignissen nicht überspielt werden kann. Zudem sollte, um den Austritt 

von Schichten- bzw. Stauwasser aus den nördlichsten und südwestlichsten Abtragsbö-

schungen zu vermeiden, unterhalb des Entwässerungsgrabens eine Tiefendränage einge-

baut werden. 

 

Das Gutachten stellt fest, dass eine Versickerung von Niederschlagswasser nicht möglich 

ist. 



 

15 

 

Das Gutachten ist während der gesamten Planung und Erschließung zu beachten und ggf. 

zu erweitern. 

2.8 Starkregen 

Aufgrund der Topographie, welche ein Gefälle Richtung Norden aufweist, ist das Gebiet in 

Hinblick auf den Klimawandel besonders zu betrachten. Zur Betrachtung wird eine Starkre-

genhinweiskarte für ein „extremes Ereignis“ des Bundesamts für Kartographie und Geodä-

sie herangezogen. 

 

 
Abbildung 10: Starkregenhinweiskarte © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2020) 

Hierbei ist festzustellen, dass der südliche Bereich durch Starkregenereignisse gefährdet 

ist. In dem dargestellten Szenario treten Fließgeschwindigkeiten von bis zu 2,00 m/s als 

auch Wasserhöhen von 2 bis 4 Metern auf. Insbesondere im Bereich der geplanten Zufahrt 

besteht die Gefahr, dass sich das den Hang herabfließende Wasser dort konzentriert. Ent-

lang des Hornbruchsiefen bestehen zudem Konzentrationsbereiche für hohe Fließgeschwin-

digkeiten. 

Darüber hinaus sind auch westlich entlang der Gebietseingrenzung anstauende Wasser-

mengen zu prognostizieren. Hohe Fließgeschwindigkeiten des Wassers sind vor allem öst-

lich des Radwegs zu erwarten. Hier wird im weiteren Verfahren ein Überflutungsnachweis 

erbracht um nachzuweisen, dass das Oberflächenwasser schadlos abgeführt werden kann. 
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2.9 Eigentumsverhältnisse  

Der größte Flächenanteil des Plangebietes befindet sich in privatem Eigentum. Hier werden 

Abstimmungen zwischen der Stadt Bergneustadt und den Eigentümern/-innen getroffen, 

um die benötigten Flächen in das Eigentum der Stadt Bergneustadt zu überführen und ein 

kommunales Gewerbe- und Industriegebiet zu erschließen. 

2.10 Artenschutz 

Im Rahmen der Vorplanungen wurden vom Planungsbüro Schumacher, Wiehl, die Arten-

schutzprüfung Stufe 1 (ASP1) durchgeführt, welche festgestellt hatte, dass das Vorkom-

men planungsrelevanter Tierarten nicht ausgeschlossen werden kann. 

Als Abschluss der ASP 1 wurde in einem gemeinsamen Termin ein Protokoll mit weiteren 

Schritten erarbeitet (siehe Anhang zur Begründung). 

 

Daraufhin wurde dasselbe Planungsbüro mit der Artenschutzprüfung Stufe 2 (ASP 2) be-

auftragt. Dem voraus ging eine Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde sowie 

dem ehrenamtlichen Naturschutz, die den Untersuchungsumfang festlegte.  

Im Rahmen der ASP 2 wurde auf folgende planungsrelevante Arten untersucht: 

- Ornithologie (Gesamtspektrum) 

- Fledermäuse 

- Amphibien (insbesondere Feuersalamander) 

 

Bei der Ornithologischen Untersuchung wurde das Vorkommen des Neuntöters in zwei Re-

vieren festgestellt. Hier müssen Ersatzhabitate ausgewiesen werden.  

 

Die Fledermausuntersuchung stellte das Vorkommen von Zwergfledermäusen, die das 

Plangebiet überfliegen, als Jagdgebiet nutzen und an der westlichen Waldrandgrenze ein 

Balzhabitat aufweisen, fest. 

 

Im Rahmen der Amphibienuntersuchung wurde das Vorkommen des Feuersalamanders im 

Bereich des namenlosen Zuflusses des Hornbruchsiefen festgestellt. Es wird daher emp-

fohlen bei der Renaturierung den Bach als neuen Lebensraum für den Feuersalamander zu 

berücksichtigen. 

 

Die Ersatzlebensräume werden mit der Erstellung des Landschaftspflegerischen Fachbei-

trags erarbeitet, um Flächen zu finden, die dauerhaft für die Arten geeignet sind. 
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3 Planinhalt und Begründung der Festsetzungen 

3.1 Städtebauliches Konzept 

Das städtebauliche Konzept für das Gewerbegebiet Schlöten II wurde durch Stadt- und 

Regionalplanung Dr. Jansen GmbH, Köln, erstellt. 

Das städtebauliche Konzept wurde auf Grundlage der Erschließungsplanung und der damit 

verbundenen Topographie erstellt. Es zielt darauf ab, verschiedene Betriebe im Gebiet un-

terzubringen. 

 

An der westlichen Grenze sind nicht störende Gewerbebetriebe geplant, um die Bewohner 

des Neubaugebietes zu schützen. Diese werden zudem auch von dem neu zu entstehenden 

Pflanzsaum vom Gewerbe- und Industriegebiet optisch getrennt. Durch die festgeschrie-

benen Höhen, können hier keine Gebäude errichtet werden, die die Gebäude des Wohnge-

bietes überragen. 

 

Im Verlauf der Planstraßen in nordöstliche Richtung können auch aufgrund der Grund-

stückszuschnitte größere Betriebe, die auch höher imitierend sind, errichtet werden. 

 

 
Abbildung 11: Städtebauliches Konzept Schlöten II (ohne Maßstab) Quelle: Stadt- und Regional-
planung Dr. Jansen; Kartengrundlage: ALKIS NRW © Geobasis NRW 2022 
(https://www.wfs.nrw.de/geobasis/wfs_nw_alkis_vereinfacht) 

 

 

https://www.wfs.nrw.de/geobasis/wfs_nw_alkis_vereinfacht
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3.2 Gewerbegebiet/Immissionsschutz 

Auf Grundlage des Abstandserlasses des Ministers für Umwelt und Naturschutz, Landwirt-

schaft und Verbraucherschutz NRW (MUNLV NW) in der Fassung vom 6.6.2007, wurde 

gemäß § 1 Abs. 4 BauNVO eine Gliederung nach der Art der Betriebe und Anlagen und 

deren besonderen Bedürfnisse und Eigenschaften zum Schutz der umgebenden Nutzun-

gen/Ortslagen vorgenommen. Hierdurch wird eine verträgliche Zulässigkeit der Nutzungen 

gem. § 8 BauNVO für Gewerbegebiete nachgewiesen.  

 

Der Abstandserlass und seine Anlagen beruhen auf einschlägigen Verwaltungsvorschriften 

des Bundes (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft – TA Luft, Technische Anleitung 

zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm) und des Landes. Sie berücksichtigen ferner die ein-

schlägigen VDI-Richtlinien und DIN-Normen.  

 

Der Abstandserlass vom 6.6.2007 ist auf Grundlage der Stärke der Immissionsbelastungen 

der jeweiligen Anlagen und Betriebe in sieben Abstandsklassen gegliedert. Die Betriebe 

und Anlagen der Abstandsklasse VII benötigen grundsätzlich einen Mindestabstand von 

100 m und sind als Gewerbebetriebe klassifiziert. Abstände von 200 m entsprechen der 

Abstandklasse VI, von 300 m der Abstandsklasse V und von 500 m der Abstandsklasse IV. 
Gemäß Ziffer 2.2.2.4 des Abstandserlasses ergibt sich bei den mit (*) gekennzeichneten 

Anlagenarten der in der Liste angegebene Abstand ausschließlich oder weit überwiegend 

aus Gründen des Lärmschutzes und basiert auf den Geräuschimmissionsrichtwerten zum 

Schutz reiner Wohngebiete. Der Abstand darf daher um eine Abstandsklasse verringert 

werden, wenn es sich bei dem zu schützenden Gebiet um ein allgemeines oder besonderes 

oder Kleinsiedlungsgebiet handelt. Da die nächstgelegenen Baugebiete Wiedenest-Süd und 

Am Hornbruch durch Allgemeines Wohngebiet und Mischgebiet geprägt sind, wird die Zu-

lässigkeit entsprechender Anlagearten der nächst niedrigeren Abstandsklasse ausnahms-

weise als zulässig erklärt. Insofern sind die Anlagearten der Abstandsklasse VI des Abstan-

derlasses, die mit einem (*) gekennzeichnet sind, zulässig (z. B. Zimmerei, Anlage zum 

Trocknen von Getreide oder Tabak). 

 

Die Zulässigkeit der Anlagen und Betriebe in den GE-0 Flächen (unter 100 m vom Sied-

lungsrand des Allgemeinen Wohngebietes) entspricht der Zulässigkeit von nicht störenden 

Gewerbebetrieben bzw. sonstigen Gewerbebetrieben, wie sie zum Beispiel in einem Allge-

meinen Wohngebiet oder Mischgebiet zulässig wären. Hier sind Anlagen und Betriebe mit 

höheren Immissionen im Sinne der Abstandsklassen des Abstanderlasses nicht zulässig.  

3.3 Ausschluss von Nutzungen 

§ 1 Abs. 5 BauNVO gibt in Verbindung mit § 1 Abs. 9 BauNVO den Kommunen die rechtliche 

Grundlage, auch nur solche Nutzungen in einem Baugebiet zuzulassen, die die eigentliche 

Nutzungsart des Gebietes widerspiegeln. Da die geplante Festsetzung eines Gewerbege-

bietes grundsätzlich für die gewerbliche Nutzung vorgesehen ist, sollen auch nur diese 

Nutzungen erlaubt sein, die in anderen Siedlungsgebieten von Bergneustadt grundsätzlich 

nicht zulässig sind. Die ausgeschlossenen Nutzungen sind an anderen, städtebaulich ge-

eigneteren Stellen im Stadtgebiet zulässig und sollen dort realisiert werden. 

 
- Hinsichtlich der ausnahmsweisen Zulässigkeit von Wohnungen für Aufsichts- und 

Bereitschaftspersonal sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, wird durch das 

Verbot in freistehenden Gebäuden gegen eine Ausuferung von Wohngebäuden auf 

für die Stadtstruktur wichtigen Gewerbe- und Industriegebietsflächen vorgebeugt. 

Entsprechende Wohnungen sind nur in Verbindung mit den Gewerbegebäuden zu 

errichten. Im Zuge der Ansiedlung der Wohnnutzungen ist darauf zu achten, dass 

hierfür immissionsrechtlich unbedenkliche Flächen gewählt werden, sodass es zu 

keinen Nutzungskonflikten zwischen Wohnen und der Nutzung der Anlagen und Be-

triebe kommt. 
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- Der Ausschluss der Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 

sportliche Zwecke (außer Betriebseinrichtungen wie zum Beispiel Betriebssportan-

lage oder Betriebskindergarten) wird damit begründet, dass diese Nutzung hinsicht-

lich ihres Charakters und zur Wahrung der städtebaulichen Ordnung im Siedlungs-

zentrum sowie in den Zentren der Dörfer vorzusehen sind. Die für die Wirtschafts-

struktur von Bergneustadt und dem Oberbergischen Kreis wichtigen Gewerbege-

bietsflächen sollen auch nur von gewerblichen Anlagen genutzt werden, die in den 

sonstigen Siedlungsräumen Nutzungskonflikte auslösen können. Zusätzlich werden 

jegliche Arten von Vergnügungsstäten und Bordelle bzw. bordellartige Betriebe in-

nerhalb des gesamten Plangebietes ausgeschlossen. Die Bauflächen im Planbereich 

sollen vor allem für Produktions-, Reparatur- und Installationsbetrieben sowie 

Handwerksfirmen vorgehalten werden. 

 

- Der grundsätzliche Ausschluss von Einzelhandelsbetrieben sowie Verkaufsstellen 

von Handwerksbetrieben und anderen Betrieben, die sich ganz oder teilweise an 

Endverbraucher wenden, wird damit begründet, dass eine Ansiedlung derartiger 

Betriebe nicht in den wenigen zur Verfügung stehenden Gewerbegebietsflächen 

möglich sein soll. Es handelt sich bei dem Standort des Bebauungsplans 67 um ein 

Gewerbe- und Industriegebiet ohne Einzelhandelsvorprägung. Der Planbereich soll 

den Produktions-, Installations- oder Reparaturbetrieben bzw. Gewerbebetrieben, 

die auf solche Gebiete angewiesen sind, vorbehalten werden.  

 

- Die Möglichkeit, Ausnahmen in Form des sogenannten Annexhandels zuzulassen, 

wird in Übereinstimmung mit ähnlich gelagerten Fällen im Oberbergischen Kreis 

festgelegt, da bei bestimmten Arten von Betrieben mit der Produktion, dem Repa-

rieren oder Installieren branchenüblicherweise eine Verkaufstätigkeit einhergeht. 

Dabei muss die Verkaufsstätte für Endverbraucher im unmittelbaren räumlichen, 

betrieblichen- und funktionalen Zusammenhang zum im Plangebiet ansässigen pro-

duzierenden und verarbeiteten Gewerbebetrieb sowie Handwerksbetrieb stehen. 

Unter betrieblicher und funktionaler Zuordnung zum Betrieb ist zu verstehen, dass 

der Gewerbebetrieb nur überwiegend selbst hergestellte Waren veräußern darf, so-

wie im Falle des Handwerksbetriebs solche Waren, die der Kunde des jeweiligen 

Handwerks als branchenübliches Zubehör betrachtet und die im Zusammenhang 

mit der erbrachten handwerklichen Leistung stehen. Zu fordern ist mindestens eine 

eigene Wertschöpfung in dem Betrieb. Die Notwendigkeit der räumlichen Zuord-

nung stellt sicher, dass die Verkaufsstätte dem Betrieb äußerlich erkennbar ange-

gliedert und als dessen Bestandteil erkennbar ist.  

 

Die Verkaufsfläche muss zur Betriebsfläche des Hauptbetriebes eine deutliche flächen- und 

umsatzmäßige Unterordnung aufweisen. Zur hinreichenden Bestimmtheit der textlichen 

Festsetzung wird die notwendige deutliche Unterordnung des „Annex-Handels“ über die 

Festsetzung des Nutzungsmaßes nach § 16 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO sowie eine absolute Be-

schränkung der Verkaufsfläche erreicht. Die Verkaufsfläche darf zur Betriebsfläche des 

Hauptbetriebes nur bis zu 10 % der Geschossfläche, jedoch nicht mehr als 250 m² im 

Sinne der maximal definierten Verkaufsfläche einnehmen. Hierdurch wird der Gefahr hin-

reichend begegnet, dass sich der „Annex-Handel“ zu einem eigenständigen Einzelhandel 

mit beachtlichem städtebaulichem Gewicht entwickelt und so der Zielsetzung des Einzel-

handelsausschlusses zuwiderläuft (vgl. Kuschnerus, Der standortgerechte Einzelhandel 

2018, Rd-Nr. 574-575).  

Die Wahl der Festsetzung von einem Zehntel der Geschossfläche des Hauptbetriebes ori-

entiert sich dabei an der in der Rechtsprechung bekannten Planungspraxis zur Bandbreite 

der Geschossfläche, welche sich noch innerhalb der Grenzen des städtebaulichen Begriffs 

"Annexhandel" hält.  
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Zur weiteren Sicherstellung, dass nur eine unmittelbar funktionale, betriebliche und räum-

liche Verkaufstätigkeit des Gewerbebetriebs stattfindet, wird festgesetzt, dass die Ver-

kaufstätigkeit nur zulässig ist, solange die zugehörige gewerbliche Nutzung ausgeübt wird. 

Bezüglich der Festsetzung, dass die Größe der Ausstellungs- und der Verkaufsfläche von 

Kraftfahrzeugen innerhalb der Gewerbegebiete gem. § 8 BauNVO nicht auf diese Annex-

festsetzung begrenzt wird, ist auf die nicht vorliegende zentrenschädliche Nutzung und 

einem grundsätzlich flächenintensiven Anspruch hinzuweisen. Außerdem sind in den vor-

handenen Gewerbegebieten in Bergneustadt zurzeit keine geeigneten Flächen vorhanden. 

3.4 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung orientiert sich grundsätzlich an § 17 Abs. 1 BauNVO, wobei 

die dort enthaltenen Höchstwerte nicht überschritten werden. Es wird unter Berücksichti-

gung der zulässigen Gebäudehöhen durch die Grundflächenzahl bestimmt. Hierbei wurde 

für die Gewerbegebietsflächen berücksichtigt, dass die festgesetzten überbaubaren Grund-

stücksflächen unter Berücksichtigung der umgrenzenden bepflanzten Böschungsflächen 

maximal überbaut werden können. 

3.5 Höhenfestsetzungen der baulichen Anlagen 

Die maximale Höhenentwicklung der baulichen Anlagen wurde im Bebauungsplan für die 

einzelnen Gewerbe- und Industriegebietsbauflächen auf eine möglichst einheitliche Höhe 

in Bezug zum zukünftigen Herrichtungsniveau festgesetzt. Als Begrenzungsmaß dient die 

maximale Gebäudeoberkante über NHN als Bezugspunkt gemäß § 18 BauNVO. Insofern 

ergeben sich durchschnittliche Höhenentwicklungen der Gebäude über dem künftigen Ge-

ländeniveau von ca. 10-15 m.  

 

Windkrafträder sind als Kleinwindkraftrad zu errichten und dürfen die maximale Höhenent-

wicklung des jeweiligen Baugrundstücks nicht überschreiten. 

3.6 Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzun-

gen innerhalb des Gewerbegebietes 

Um das Gewerbe- und Industriegebiet Schlöten II im Sinne eines Gewerbeparks auch land-

schaftsgerecht einzugrünen und vor Ort den Immissionsbelastungen unmittelbar durch kli-

mafreundliche Maßnahmen gegenzusteuern, werden umfangreiche Pflanz- und Begrü-

nungsmaßnahmen festgesetzt. Einen wesentlichen Anteil dieser begrünten Pflanzflächen 

übernehmen die neu entstehenden Böschungsflächen im Plangebiet, die insgesamt eine 

Größe von ca. 4,50 ha aufweisen. Da diese zu bepflanzenden Böschungsflächen durchgän-

gige Längen aufweisen und direkt in den ökologisch aufzuwertenden Landschaftsraum 

übergehen, kann hiermit sowohl aus Umweltschutzgründen als auch aus ökologischen As-

pekten eine anteilsmäßige Kompensation der Belastungen und Eingriffe vor Ort erreicht 

werden. Die konkreten Pflanz- und Pflegemaßnahmen dieser Flächen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 

25 BauGB werden auf Grundlage des noch zu erstellenden Landschaftspflegerischen Fach-

beitrages (LFB) des Planungsbüros Schumacher, Wiehl, in den Bebauungsplanentwurf 

übernommen. Diese zu begrünenden Böschungsflächen werden im Zuge der Erschließung 

des Gewerbe- und Industriegebietes durch den Erschließungsträger bepflanzt und die An-

wuchspflege für mindestens zwei Jahre betreut. Erst mit Veräußerung der erschlossenen 

Gewerbegebietsflächen ist beabsichtigt, diese begrünten Böschungsflächen an die anzu-

siedelnden Firmen eigentumsrechtlich zu übergeben und sie von den Firmen entsprechend 

der textlichen Festsetzungen pflegen und unterhalten zu lassen. Unter Berücksichtigung 

der maximal ausnutzbaren überbaubaren Flächen sind diese den Gewerbegebieten zuge-

ordneten Pflanzflächen notwendiger Bestandteil zur intensiven Bauflächenausnutzung. 
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Unterbrechungen sind erlaubt für Ein- und Ausfahrten, Stellplätze im Sinne des § 12 

BauNVO, die der öffentlichen Versorgung mit Telekommunikationsdienstleistungen dienen-

den Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 1a und Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 2 BauNVO. 

 

Für erforderliche Ein- und Ausfahrten ist eine maximale Breite von 15,00 m zulässig, ohne 

die Pflanzmaßnahmen an anderer Stelle des jeweiligen Betriebsgrundstückes zu kompen-

sieren.  

Sollten darüber hinaus diese Pflanzflächen zwischen der Verkehrsfläche und der überbau-

baren Fläche des jeweiligen Betriebsgrundstückes für Stellplätze, Werbeanlagen, die der 

öffentlichen Versorgung mit Telekommunikationsdienstleistungen dienenden Nebenanla-

gen oder sonstiger Nebenanlagen genutzt werden, so hat der Betrieb im Zuge der Bauan-

tragstellung über einen betrieblichen Begrünungsplan diese nicht umgesetzten Grünflächen 

an anderer Stelle des Betriebsgrundstückes nachzuweisen (siehe textliche Festsetzungen 

Ziffer 4). 

 

Die Pflanz- und Pflegemaßnahmen innerhalb der Böschungsflächen sind ebenfalls, auf 

Grundlage des noch zu erstellenden landschaftspflegerischen Fachbeitrags, den textlichen 

Festsetzungen zu entnehmen. Außerdem wird durch die geplanten Sträucher und die vor-

gesehenen Bäume eine verbesserte Sauerstoffbildung vorgenommen, sodass die Umwelt-

beeinträchtigungen vor Ort durch diese Pflanzmaßnahmen verringert werden können.  

Damit bei den anzusiedelnden Firmen auch eine Sensibilisierung des gewünschten 

Grüncharakters des Gebietes ausgelöst wird, ist im Zuge der Bauantragstellung durch die 

Bestimmung der textlichen Festsetzungen jede Firma verpflichtet, einen Begrünungsplan 

ihres Betriebsgrundstückes vorzulegen (siehe textliche Festsetzungen Ziffer 4). 

3.7 Grünflächen (Kompensationsmaßnahmen) 

Diese Festsetzungen werden mit der Erstellung des Landschaftspflegerischen Fachbeitra-

ges überplant und bis zur öffentlichen Auslegung bestimmt. 

3.8 Waldflächen (Kompensationsmaßnahmen) 

Diese Festsetzungen werden mit der Erstellung des Landschaftspflegerischen Fachbeitra-

ges überplant und bis zur öffentlichen Auslegung bestimmt. 

3.9 Ökologische Ausgleichsmaßnahmen für die Eingriffe in Boden, Natur und 
Landschaft außerhalb des Plangebiets 

Die im Plangebiet festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen für die Eingriffe in Boden, Natur 

und Landschaft werden im weiteren Verlauf des Verfahrens erarbeitet und festgesetzt. 

3.10 Nachhaltige, klimaschutzfreundliche Gewerbegebietsentwicklung 

Das Gewerbegebiet Schlöten II ist bei Beachtung einer Minimierung der CO2-Emissionen 

sowie nachhaltiger Umweltaspekte zu entwickeln und zu nutzen. Hierbei sind folgende 

Maßnahmen und Inhalte berücksichtigt: 

 

- Landschaftsgerechte und klimaschutzfreundliche grünräumliche Einbindung des Ge-

werbegebietes mit Sicherstellung der Pflege und Unterhaltung durch die Kommune 

und den künftigen Firmeneigentümern. Erhaltung, Entwicklung sowie Vernetzung 

schon vorhandener grünräumlicher Strukturen. 

 

- Gestalterische Festsetzungen zur stadtbild- und landschaftsgerechten Einbindung 

unter Berücksichtigung ressourcen- und energieeffizienter Architektur. Mindestens 
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20 % Dachflächenbegrünung pro Betriebsgrundstück bei der Errichtung von Flach-

dächern oder Pultdächern bis zu 15° Neigung. 

 

- Ansiedlungsberatung zur Investition in nachhaltiger Bauweise wie z. B. Dach- und 

Fassadenbegrünung, regenerative Energien wie z.B. Photovoltaik, Kleinwindanla-

gen, Erdwärme oder Biomasse. Zusätzlich Bestimmung in den textlichen Festset-

zungen gem. § 9 Abs. 23 b BauGB zur verbindlichen Einrichtung erneuerbarer Ener-

gien in Gebäuden.  

 

- Erdmassenneutrale Geländeherrichtung im Plangebiet: Kein Abfahren von Erdmas-

sen (bis auf den nicht verwertbaren Oberboden), keine zusätzliche Belastung ande-

rer Natur- und Landschaftsräume durch Nutzung entfernter Deponien oder evtl. 

Einrichtung einer neuen Deponie. Reduzierung der Umweltbelastung durch Verrin-

gerung der LKW-Fahrten außerhalb des Plangebietes im Zuge der Erschließungs-

maßnahme. 

 

- Direkte verkehrliche Einbindung des Gebietes in das vorhandene gemeindliche Er-

schließungsnetz an das vorhandene leistungsfähige regionale Netz der B 55 sowie 

der A 4 und A 45. Keine Neuerrichtung von Verkehrsflächen außerhalb des Plange-

bietes, um die zusätzlichen Verkehrsströme anzubinden.  

 

- Anschluss der Ver- und Entsorgungseinrichtungen an die vorhandenen Systeme au-

ßerhalb des Plangebiets. Lediglich eines Regenrückhaltebeckens.  

3.11 Erneuerbare Energien  

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 f BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen die Nutzung 

erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energien zu berück-

sichtigen. In Verbindung mit § 9 Abs. 1 Nr. 23 b BauGB verankert die Stadt Bergneustadt 

im Planbereich des BP 67 „Gewerbegebiet Schlöten II“ einen entsprechenden Beitrag zu 

Umwelt- und Naturschutz und damit auch zu den Zielen des globalen Klimaschutzes. Mit 

der hier bestimmten Festsetzung werden mit der Verpflichtung zur Errichtung und Nutzung 

erneuerbarer Energien Maßgaben des nachhaltigen Klimaschutzes im Plangebiet verankert. 

Hierdurch kann bei der Bauantragstellung darauf hingewirkt werden, bauliche Maßnahmen 

für den Einsatz erneuerbarer Energien nachzuweisen. 

3.12 Allgemeine Hinweise und zu beachtende andere gesetzliche Vorschriften 

3.12.1 Hinweise zu Bodendenkmäler 

Entsprechend der nachrichtlichen Übernahme innerhalb der textlichen Festsetzungen ist 

beim Auftreten archäologischer Bodenfunde die Stadt Bergneustadt oder das Amt für Bo-

dendenkmalpflege zu unterrichten (siehe Ziffer 9 der Textlichen Festsetzungen). 

3.12.2 Hinweis zu Kampfmittel 

Das Vorhandensein von Bombenblindgängern / Kampfmitteln kann nicht ausgeschlossen 

werden. Es wird eine Empfehlung gegeben, die zu überbauenden Flächen vor den Erdar-

beiten auf Kampfmittel zu überprüfen.  

Beim Auffinden von Bombenblindgängern / Kampfmitteln während der Erd-/Bauarbeiten 

sind aus Sicherheitsgründen die Arbeiten sofort einzustellen und die nächstgelegene Poli-

zeidienststelle, die zuständige Ordnungsbehörde oder direkt der Kampfmittelbeseitigungs-

dienst bei der Bezirksregierung Düsseldorf zu verständigen. Erfolgen zusätzliche Erdarbei-

ten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammarbeiten, Pfahlgründungen etc. 

wird eine Sicherheitsdetektion empfohlen. 
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3.12.3 Hinweise zur objektbezogenen Baugrunduntersuchung 

Der Geologische Dienst des Landes Nordrhein-Westfalen weist grundsätzlich darauf hin, 

dass vor Baubeginn der Baugrund objektbezogen zu untersuchen und zu bewerten ist. Eine 

Baugrunduntersuchung (Bodengutachten), des Büros Slach & Partner mbH beratende In-

genieure, liegt vor und ist der Begründung als Anlage beigefügt.  

Bergbauliche Einwirkungen im Plangebiet sind bisher nicht bekannt. 

3.12.4 Landesrechtliche Vorschriften 

Um eine Einfügung der zukünftigen baulichen Anlagen sowie der damit verbundenen Au-

ßenanlagen in das vorhandene Stadt- und Landschaftsbild zu erreichen, werden für einige 

Merkmale (Dächer, Fassaden, Einfriedungen, Werbeanlagen, Stützmauern) gestalterische 

Festsetzungen im Sinne des § 89 BauO NRW gemäß § 9 Abs. 4 BauGB getroffen. 

 

Vor allem wird über die Festsetzung von mindestens 20 % Flachdachbegrünung pro Be-

triebsgrundstück bei Dachflächen bis 15 % Neigung neben dem gestalterischen Aspekt 

auch der Klimaschutz berücksichtigt. Hierdurch werden verbesserte klimatische Bedingun-

gen der Arbeitsräume und Arbeitsplätze in den Sommermonaten geschaffen als auch das 

Stadtklima durch kühlere Dachflächen grundsätzlich geringer belastet. Zusätzlich werden 

bei Regenereignissen pro m² begrünter Dachfläche ca. 20 Liter Niederschlagsmenge ge-

speichert, die wiederum möglichen Überschwemmungen in Vorflutern entgegenwirken. 

3.12.5 Allgemeine Hinweise zum Brandschutz 

Aus Sicht des Brandschutzes sind bezgl. der Löschwasserversorgung 3.200 l/min über 

2  Std. sicherzustellen.  

Weiterhin wird auf den § 5 der BauO NRW verwiesen und der Hinweis auf notwendige 

Umfahrten bei Objekten > 5.000 m2 gegeben. 

Ggfs. ist im Zuge der Ansiedlung der Firmen auch die Maßgabe einer Löschwasserrückhal-

tung auf dem jeweiligen Grundstück zu beachten. 

3.13 Sozialplan und Härteausgleich 

Negative Auswirkungen auf die von der Planung betroffenen persönlichen Lebensumstände 

der Bürger werden zum Zeitpunkt des Bauleitplanverfahrens durch die beabsichtigten Fest-

setzungen des Bebauungsplanes nicht erwartet. Sollten sich bei der Umsetzung des Be-

bauungsplanes trotzdem entsprechende Auswirkungen auf persönliche Lebensumstände 

ergeben, wird die Stadt Bergneustadt auf Grundlage der §§ 180 (Sozialplan) sowie 181 

(Härteausgleich) BauGB nach Rechtskraft des Bebauungsplans Einvernehmen anstreben. 
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4 Kosten 

Die Maßnahme zur Entwicklung des Gewerbegebietes Schlöten II befindet sich bauleitpla-

nerisch in der Entwurfsphase, sodass auch unter Berücksichtigung der stark schwankenden 

Baupreise zurzeit noch keine seriöse Kostenkalkulation aufgeführt werden kann. 

5 Flächenbilanz 

 

Nutzungsart Bepflanzung 

ca. ha 

Überbaubar 

ca. ha 

Gesamt 

ca. ha 

Gewerbegebiet: GE - 0 0,59 0,91 1,50 

Gewerbegebiet: GE - 1 0,71 1,26 1,97 

Gewerbegebiet: GE - 2 1,48 3,97 5,45 

Summe GE 2,78 6,14 8,92 

Industriegebiet: GI - 1 1,78 5,40 7,18 

Summe GI 1,78 5,40 7,18 

GESAMT GE/GI 4,56 11,54 16,10 

Straßenverkehrsfläche   2,40 

Verkehrsflächen besonderer Zweckbe-

stimmung 

  0,02 

Abwasserbeseitigung: Regenbecken   1,12 

Bahnfläche   0,08 

Öffentliche ökologische Grünfläche mit 

Entwicklung Boden, Natur und Landschaft 

  4,87 

Ausgleichsmaßnahmen für Wald, 

Ökowerte und Bodenwerte außerhalb des 

Plangebiets 

  - 

Summe   24,59 

6 Anlagen 

- Artenschutzprüfung Stufe 1: Protokoll der Begehung vom 25.01.2021 

- Artenschutzprüfung Stufe 2: Ergebniskarte aus den Untersuchungen zu Fledermäu-

sen, Ornithologie und Amphibien aus Dezember 2021 

- Baugrunduntersuchung, Baugrundbeurteilung, Aussagen zu Hydrogeologie und 

Versickerung sowie Angeben zur Herstellung der Abtrags- und Auftragsbereiche 

vom 09.12.2019 
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1:3.836

Projekt:       Gewerbegebietsentwicklung 
                     Schlöten II, Bergneustadt

     Erkenntisse aus der Ortsbegehung zum 
     Sachverhalt "Gewässer" am 17.02.2020 
                          - Lageplan -

bearbeitet:      Nicole Grießmann (OAG)

Stand:              18.02.2020

                                           Maßstab:         1 : 3.811

Diese Darstellung resultieren aus der Ortsbesichtigung am 17.02.2020 sowie einiger Recherchen und haben keinen Anpruch auf Vollständigkeiet. 
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Legende

Vögel
A Amsel Turdus merula * *

Bm Blaumeise Parus caeruleus * *

B Buchfink Fringilla coelebs * *

Ei Eichelhäher Garrulus glandarius * *

G Goldammer Emberiza citrinella v *

Gb     Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla * *

Hä Bluthänfling Carduelis cannabina ! * *

Hm Haubenmeise Parus cristatus * *

Kl Kleiber Sitta europaea * *

K Kohlmeise Parus major * *

Kra Kolkrabe Corvus corax * *

Mb Mäusebussard Buteo buteo ! * *

Nt Neuntöter Lanius collurio ! * V

Rk Rabenkrähe Corvus corone * *

Rt Ringeltaube Columba palumbus * *

Tm Tannenmeise Parus ater * *

Tf Turmfalke Falco tinnunculus ! * V

Wd Wacholderdrossel Turdus pilaris V V

Wg Wintergoldhähnchen Regulus regulus * *

Z Zaunkönig Troglodytes troglodytes * *

Zi Zilpzalp Phylloscopus collybita * *

Weitere mögliche Vorkommen
Bp Baumpieper Anthus trivialis ! 2 2

Fe Feldsperling Passer montanus ! 3 3

Rm Rotmilan Milvus milvus ! * *

S Star Sturnus vulgaris ! 3 3

Ssp Schwarzspecht Dryocopus martius ! * *

Wo Waldohreule Asio otus ! 3 3

Wz Waldkauz Strix aluco ! * *

!planungsrelevante Arten streng geschützt

1 = vom Aussterben bedroht V = Vorwarnliste

2 = stark gefährdet * = nicht gefährdet

3 = gefährdet S = von Schutzmaßnahmen abhängig

Fledermäuse
FF Fransenfledermaus Myotis nattereri

ZF Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus

BL Braunes Langohr Piecotus auritus

Fledermaustransekte (hohes Potenzial als Flugroute und/ oder 

Nahrungshabitat)

Untersuchungsbereich

Amphibien

Amphibienhabitat

                    Feuersalamander (Salamandra salamandra)

Erdkröte (Bufo bufo)

Grasfrosch (Rana temporaria)

RL

BRD

RL

NRW
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RL
BRD

RL
NRW

E Elster Pica pica * *
F Fitis Phylloscopus trochilus * *
Gim Gimpel Pyrrhula pyrrhula * *
G Goldammer Emberiza citrinella v *
Gf Grünfink Carduelis chloris * *
Gg Gartengrasmücke Sylvia borin * *
He Heckenbraunelle Prunella modularis * *
Hm Haubenmeise Parus cristatus * *
K Kohlmeise Parus major * *
Kl Kleiber Sitta europaea * *
Md Misteldrossel Turdus viscivorus * *
Mg Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla * *
Nt Neuntöter Lanius collurio ! * V
R Rotkehlchen Erithacus rubecula * *
Rk Rabenkrähe Corvus corone * *
Rt Ringeltaube Columba palumbus * *
Sm Schwanzmeise Aegithalos caudatus * *
Sd Singdrossel Turdus philomelos * *
Sto Stockente Anas platyrhynchos * *
Sum Sumpfmeise Parus palustris * *
Tm Tannenmeise Parus ater * *
Wg Wintergoldhähnchen Regulus regulus * *
Wz Waldkauz Strix aluco ! * *
Z Zaunkönig Troglodytes troglodytes * *
Zi Zilpzalp Phylloscopus collybita * *

Nahrungsgast

Bs Buntspecht Dendrocopos major * *
Gü Grünspecht Picus viridas * *
Hr Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros * *
Kra Kolkrabe Corvus corax * *
Mb Mäusebussard Buteo buteo ! * *
Tf Turmfalke Falco tinnunculus ! * V
Wd Wacholderdrossel Turdus pilaris V V
Rm Rotmilan Milvus milvus ! * *
S Star Sturnus vulgaris ! 3 3
Sp Sperber Accipiter nisus * *
Ssp Schwarzspecht Dryocopus martius ! * *
Wd Wacholderdrossel Turdus pilaris * *

!planungsrelevante Arten streng geschützt
1 = vom Aussterben bedroht V = Vorwarnliste
2 = stark gefährdet * = nicht gefährdet
3 = gefährdet S = von Schutzmaßnahmen abhängig

3 Rk Anzahl der Individuen, hier Beispiel Rabenkrähen

A, na Nahrungssuche, hier Amsel auf Nahrungssuche

Gü, ru ruft, hier Grünspecht ruft
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Legende

Fledermäuse keine Quartiere

Flugroute

Zw Einzelvorkommen;
Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus      *      *
(streng geschützt)

VögelAmphibien

Amphibienhabitat

L-Feu Feuersalamander Salamandra salamandra V *
(Verantwortungsart)

Bäche, Gräben
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Untersuchungsbereich (24,4 ha)
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A Amsel Turdus merula * *
Ba Bachstelze Motacilla alba * V
Bm Blaumeise Parus caeruleus * *
B Buchfink Fringilla coelebs * *
Dg Dorngrasmücke Sylvia communis * *
Ei Eichelhäher Garrulus glandarius * *
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Karte nur für Vortrag am 07.12.2021
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Maßstab:

Beratende Ingenieure und Geologen

Dipl.-Geologen K.-U. Rietz und N. Bach

54296 Trier

Mariahof Gut 1

Tel.: 0651/97067-184

Fax: 0651/97067-11
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AG: Oberbergische Aufbau-Gesellschaft mbH

UO: Gewerbegebietsentwicklung Schlöten II

Lage der Untersuchungspunkte

RKS         Rammkernsondierung

RKS 11

RKS 16

RKS 20

RKS 17

RKS 18

RKS 12

RKS 7

RKS 9

RKS 15

RKS 14

RKS 4

RKS 22

RKS 25

RKS/SV   Rammkernsondierung/

                    Sickerversuch tief und flach

RKS 21 / SV 7

DPH   schwere Rammsondierung

DPH 6

RKS 13

DPH 3

RKS 23

DPH 7

RKS 2 / SV 2

DPH 1

RKS 5 / SV 4

RKS 8 / SV 6

RKS 6 / SV 5
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RKS 3 / SV 3

DPH 4
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DPH 5
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RKS 1 / SV 1





RKS 1 / SV 1

Höhenmaßstab 1:75

NHN + 279,60 m

4,19

kein Bohrfortschritt

Oberboden
Schluff, schwach feinsandig, organisch
dunkelbraun, erdfeucht, steif

OU 1 A

Bachschotter
Kies, schluffig, sandig
braun, erdfeucht - ab ca. 4,2 m nass, 
mitteldicht

GU 3 B.2

Verwitterungston
Ton, schluffig, mit wenig Gesteinsgrus
hellbraun, erdfeucht, steif

TL 4 B.3

Tonstein, stark verwittert
Ton, mit Gesteinsgrus
braun, feucht, halbfest

TL 4 B.3

NHN + 270,90 m

0,10

6,20

8,00

8,70

279,75

279,00

278,25

277,50

276,75

276,00

275,25

274,50

273,75

273,00

272,25

271,50

270,75

GEO CONSULT
Beratende Ingenieure und Geologen
Maarweg 8, 51491 Overath
Tel. 02206/9027-30  Fax 9027-33

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage 2

Datum: 24.10.2019

Bearb.: Fi

Projekt: Gewerbegebiet Schlöten II,
Bergneustadt (19090200)

Auftraggeber:  Oberbergische Aufbau GmbH



RKS 2 / SV 2

Höhenmaßstab 1:50

NHN + 281,10 m

2,34

kein Bohrfortschritt

Oberboden
Schluff, schwach feinsandig, organisch
dunkelbraun, erdfeucht, steif

OU 1 A

Verwitterungston
Ton, mit wenig Gesteinsgrus, schwach 
feinsandig
hellbraun, erdfeucht, halbfest

TL 4 B.3

Tonstein, stark verwittert
Ton, mit Gesteinsgrus
braun, erdfeucht - ab ca. 2,3 m feucht, 
halbfest

TL 4 B.3

NHN + 275,90 m

0,10

2,00

5,20

281,50

281,00

280,50

280,00

279,50

279,00

278,50

278,00

277,50

277,00

276,50

276,00

275,50

GEO CONSULT
Beratende Ingenieure und Geologen
Maarweg 8, 51491 Overath
Tel. 02206/9027-30  Fax 9027-33

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage 2

Datum: 23.10.2019

Bearb.: Fi

Projekt: Gewerbegebiet Schlöten II,
Bergneustadt (19090200)

Auftraggeber:  Oberbergische Aufbau GmbH



RKS 3 / SV 3

Höhenmaßstab 1:75

NHN + 283,70 m

3,54

kein Bohrfortschritt

Oberboden
Schluff, schwach feinsandig, stark organisch
dunkelbraun, erdfeucht, steif

OU 1 A

Auenlehm
Schluff, feinsandig
hellgrau, erdfeucht, steif

UL 4 B.1

Bachschotter
Kies, schluffig, sandig
braun, erdfeucht - ab ca. 3,5 m nass, 
mitteldicht

GU 3 B.2

Tonstein, stark verwittert
Ton, mit Gesteinsgrus
braun, erdfeucht, halbfest

TL 4 B.3

NHN + 275,20 m

0,20

1,30

8,00

8,50

284,25

283,50

282,75

282,00

281,25

280,50

279,75

279,00

278,25

277,50

276,75

276,00

275,25

274,50

GEO CONSULT
Beratende Ingenieure und Geologen
Maarweg 8, 51491 Overath
Tel. 02206/9027-30  Fax 9027-33

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage 2

Datum: 24.10.2019

Bearb.: Fi

Projekt: Gewerbegebiet Schlöten II,
Bergneustadt (19090200)

Auftraggeber:  Oberbergische Aufbau GmbH



RKS 4

Höhenmaßstab 1:50

NHN + 279,00 m

0,34

kein Bohrfortschritt

Oberboden
Schluff, schwach feinsandig, stark organisch
dunkelbraun, feucht, steif

OU 1 A

Verwitterungston
Ton, mit wenig Gesteinsgrus, schwach 
sandig
braun, erdfeucht, steif

TL 4 B.3

Tonstein, verwittert
Gesteinsgrus, tonig, schwach sanig
graubraun, erdfeucht, mitteldicht

GT 3 B.4

NHN + 273,80 m

0,60

4,50

5,20

279,00

278,50

278,00

277,50

277,00

276,50

276,00

275,50

275,00

274,50

274,00

273,50

GEO CONSULT
Beratende Ingenieure und Geologen
Maarweg 8, 51491 Overath
Tel. 02206/9027-30  Fax 9027-33

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage 2

Datum: 23.10.2019

Bearb.: Fi

Projekt: Gewerbegebiet Schlöten II,
Bergneustadt (19090200)

Auftraggeber:  Oberbergische Aufbau GmbH



RKS 5 / DPH 1 / SV 4

Höhenmaßstab 1:50

NHN + 284,70 m

kein Bohrfortschritt

Oberboden
Schluff, schwach feinsandig, 
organisch
dunkelbraun, erdfeucht, steif

OU 1 A

Verwitterungston
Ton, mit wenig Gesteinsgrus
braun, erdfeucht, steif

TL 4 B.3

Verwitterungston
Ton, mit wenig Gesteinsgrus
braun, trocken, halbfest

TL 4 B.3

NHN + 279,70 m

0,20

3,60

5,00

285,00

284,50

284,00

283,50

283,00

282,50

282,00

281,50

281,00

280,50

280,00

279,50
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1,00
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Tiefe (m)

GEO CONSULT
Beratende Ingenieure und Geologen
Maarweg 8, 51491 Overath
Tel. 02206/9027-30  Fax 9027-33

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage 2

Datum: 23.10.2019

Bearb.: Fi

Projekt: Gewerbegebiet Schlöten II,
Bergneustadt (19090200)

Auftraggeber:  Oberbergische Aufbau GmbH



RKS 6 / SV 5

Höhenmaßstab 1:50

NHN + 284,50 m

2,96

kein Bohrfortschritt

Oberboden
Schluff, schwach feinsandig, stark organisch
dunkelbraun, erdfeucht, steif

OU 1 A

Verwitterungston
Ton, mit Gesteinsgrus, schwach sandig
braun, erdfeucht - ab ca. 3,0 m feucht, steif

TL 4 B.3

Verwitterungston
Ton, mit wenig Gesteinsgrus
braun, trocken, halbfest

TL 4 B.3

NHN + 280,00 m

0,30

3,70

4,50

284,50

284,00

283,50

283,00

282,50

282,00

281,50

281,00

280,50

280,00

GEO CONSULT
Beratende Ingenieure und Geologen
Maarweg 8, 51491 Overath
Tel. 02206/9027-30  Fax 9027-33

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage 2

Datum: 23.10.2019

Bearb.: Fi

Projekt: Gewerbegebiet Schlöten II,
Bergneustadt (19090200)

Auftraggeber:  Oberbergische Aufbau GmbH



RKS 7 / DPH 2

Höhenmaßstab 1:50

NHN + 285,30 m

0,58

1,00

kein Bohrfortschritt

Oberboden
Schluff, schwach feinsandig, 
stark organisch
dunkelbraun, erdfeucht, steif

OU 1 A

Auenlehm
Schluff, feinsandig
hellbraun/grau, erdfeucht, steif

UL 4 B.1

Verwitterungslehm
Schluff, mit wenig Gesteinsgrus
hellbraun, feucht, steif

UL 4 B.3

Tonstein, stark verwittert
Ton, mit Gesteinsgrus
braun, feucht, halbfest

TL 4 B.3

NHN + 279,30 m

0,20

1,00

4,80

6,00

285,50

285,00

284,50

284,00

283,50

283,00

282,50

282,00

281,50

281,00

280,50

280,00

279,50

279,00
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1,00
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Tiefe (m)

GEO CONSULT
Beratende Ingenieure und Geologen
Maarweg 8, 51491 Overath
Tel. 02206/9027-30  Fax 9027-33

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage 2

Datum: 19.11.2019

Bearb.: Fi

Projekt: Gewerbegebiet Schlöten II,
Bergneustadt (19090200)

Auftraggeber:  Oberbergische Aufbau GmbH



RKS 8 / SV 6

Höhenmaßstab 1:50

NHN + 289,50 m

kein Bohrfortschritt

Oberboden
Schluff, schwach feinsandig, stark organisch
dunkelbraun, erdfeucht, steif

OU 1 A

Verwitterungston
Ton, mit Gesteinsgrus
braun, erdfeucht, steif

TL 4 B.3

Tonstein, verwittert
Gesteinsgrus, tonig, schwach sandig
hellbraun, trocken, mitteldicht

GT 3 B.4

NHN + 286,30 m

0,30

1,50

3,20

289,50

289,00

288,50

288,00

287,50

287,00

286,50

286,00

GEO CONSULT
Beratende Ingenieure und Geologen
Maarweg 8, 51491 Overath
Tel. 02206/9027-30  Fax 9027-33

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage 2

Datum: 18.11.2019

Bearb.: Fi

Projekt: Gewerbegebiet Schlöten II,
Bergneustadt (19090200)

Auftraggeber:  Oberbergische Aufbau GmbH



RKS 9

Höhenmaßstab 1:50

NHN + 291,50 m

kein Bohrfortschritt

Oberboden
Schluff, schwach feinsandig, stark organisch
dunkelbraun, erdfeucht, steif

OU 1 A

Verwitterungston
Ton, mit Gesteinsgrus
braun,erdfeucht, steif

TL 4 B.3

Tonstein, verwittert
Gesteinsgrus, tonig, schwach sandig
hellbraun, trocken, mitteldicht

GT 3 B.4

NHN + 287,50 m

0,20

3,10

4,00

291,50

291,00

290,50

290,00

289,50

289,00

288,50

288,00

287,50

GEO CONSULT
Beratende Ingenieure und Geologen
Maarweg 8, 51491 Overath
Tel. 02206/9027-30  Fax 9027-33

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage 2

Datum: 18.11.2019

Bearb.: Fi

Projekt: Gewerbegebiet Schlöten II,
Bergneustadt (19090200)

Auftraggeber:  Oberbergische Aufbau GmbH



RKS 10

Höhenmaßstab 1:50

NHN + 287,80 m

1,98

kein Bohrfortschritt

Oberboden
Schluff, schwach feinsandig, stark organisch
dunkelbraun, erdfeucht, steif

OU 1 A

Auenlehm
Schluff, schwach feinsandig
hellbraun bis hellgrau, erdfeucht, steif

UL 4 B.1

Tonstein, verwittert
Gesteinsgrus, tonig, schwach sandig
graubraun, feucht, mitteldicht

GT 3 B.4

NHN + 284,40 m

0,30

2,00

3,40

288,00

287,50

287,00

286,50

286,00

285,50

285,00

284,50

284,00

GEO CONSULT
Beratende Ingenieure und Geologen
Maarweg 8, 51491 Overath
Tel. 02206/9027-30  Fax 9027-33

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage 2

Datum: 24.10.2019

Bearb.: Fi

Projekt: Gewerbegebiet Schlöten II,
Bergneustadt (19090200)

Auftraggeber:  Oberbergische Aufbau GmbH



RKS 11

Höhenmaßstab 1:50

NHN + 282,50 m

kein Bohrfortschritt

Oberboden
Schluff, schwach feinsandig, stark organisch
dunkelbraun, erdfeucht, steif

OU 1 A

Verwitterungston
Ton, feinsandig, mit Gesteinsgrus
braun/grau, erdfeucht, steif

TL 4 B.3

Tonstein, verwittert
Gesteinsgrus, tonig, schwach sandig
graubraun, erdfeucht, mitteldicht

GT 3 B.4

NHN + 278,50 m

0,30

2,00

4,00

282,50

282,00

281,50

281,00

280,50

280,00

279,50

279,00

278,50

GEO CONSULT
Beratende Ingenieure und Geologen
Maarweg 8, 51491 Overath
Tel. 02206/9027-30  Fax 9027-33

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage 2

Datum: 20.11.2019

Bearb.: Fi

Projekt: Gewerbegebiet Schlöten II,
Bergneustadt (19090200)

Auftraggeber:  Oberbergische Aufbau GmbH



RKS 12

Höhenmaßstab 1:50

NHN + 285,60 m

kein Bohrfortschritt

Oberboden
Schluff, schwach feinsandig, mit wenig 
Gesteinsgrus stark organisch
dunkelbraun, erdfeucht, steif

OU 1 A

Verwitterungston
Ton, mit Gesteinsgrus, schwach sandig
braun, erdfeucht, steif

TL 4 B.3

Tonstein, verwittert
Gesteinsgrus, tonig, schwach sandig
graubraun, erdfeucht, mitteldicht

GT 3 B:4

NHN + 281,60 m

0,60

3,00

4,00

286,00

285,50

285,00

284,50

284,00

283,50

283,00

282,50

282,00

281,50

GEO CONSULT
Beratende Ingenieure und Geologen
Maarweg 8, 51491 Overath
Tel. 02206/9027-30  Fax 9027-33

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage 2

Datum: 20.11.2019

Bearb.: Fi

Projekt: Gewerbegebiet Schlöten II,
Bergneustadt (19090200)

Auftraggeber:  Oberbergische Aufbau GmbH



RKS 13 / DPH 3

Höhenmaßstab 1:50

NHN + 287,60 m

kein Bohrfortschritt

Verwitterungslehm
Schluff, feinsandig, mit wenig 
Gesteinsgrus
braun, erdfeucht, steif

UL 4 B.3

Verwitterungston
Ton, mit wenig Gesteinsgrus
braun, erdfeucht, halbfest

TL 4 B.3

NHN + 281,60 m

5,00

6,00

288,00

287,50

287,00

286,50

286,00

285,50

285,00

284,50

284,00
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283,00

282,50
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1,00

2,00
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Tiefe (m)

GEO CONSULT
Beratende Ingenieure und Geologen
Maarweg 8, 51491 Overath
Tel. 02206/9027-30  Fax 9027-33

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage 2

Datum: 21.11.2019

Bearb.: Fi

Projekt: Gewerbegebiet Schlöten II,
Bergneustadt (19090200)

Auftraggeber:  Oberbergische Aufbau GmbH



RKS 14

Höhenmaßstab 1:50

NHN + 289,40 m

kein Bohrfortschritt

Oberboden
Schluff, schwach feinsandig, stark organisch
dunkelbraun, feucht, steif

OU 1 A

Auenlehm
Schluff, feinsandig
grau/braun, erdfeucht, steif

UL 4 B.1

Tonstein, stark verwittert
Ton, mit Gesteinsgrus
braun, erdfeucht, halbfest

TL 4 B.3

NHN + 287,30 m

0,30

1,50

2,10

289,50

289,00

288,50

288,00

287,50

287,00

GEO CONSULT
Beratende Ingenieure und Geologen
Maarweg 8, 51491 Overath
Tel. 02206/9027-30  Fax 9027-33

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage 2

Datum: 18.11.2019

Bearb.: Fi

Projekt: Gewerbegebiet Schlöten II,
Bergneustadt (19090200)

Auftraggeber:  Oberbergische Aufbau GmbH



RKS 15

Höhenmaßstab 1:50

NHN + 296,50 m

1,79
 

kein Bohrfortschritt

Oberboden
Schluff, schwach feinsandig, stark organisch
dunkelbraun, erdfeucht, steif

OU 1 A

Verwitterungston
Ton, mit Gesteinsgrus, schwach sandig
braun, erdfeucht - ab ca. 1,8 m erdfeucht, 
steif

TL 4 B.3

NHN + 294,40 m

0,20

2,10

296,50

296,00

295,50

295,00

294,50

294,00

GEO CONSULT
Beratende Ingenieure und Geologen
Maarweg 8, 51491 Overath
Tel. 02206/9027-30  Fax 9027-33

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage 2

Datum: 18.11.2019

Bearb.: Fi

Projekt: Gewerbegebiet Schlöten II,
Bergneustadt (19090200)

Auftraggeber:  Oberbergische Aufbau GmbH



RKS 16 / DPH 4

Höhenmaßstab 1:75

NHN + 293,00 m

5,82

Oberboden
Schluff, schwach feinsandig, stark 
organisch
dunkelbraun, erdfeucht, steif

OU 1 A

Verwitterungslehm
Schluff, mit Gesteinsgrus, 
schwach sandig
braun, erdfeucht - ab ca. 5,8 m 
feucht, steif

UL 4 B.3

Verwitterungston
Ton, schwach feinsandig
braun, erdfeucht, halbfest

TL 4 B.3

NHN + 283,00 m

0,30

9,60

10,00

293,25

292,50

291,75

291,00

290,25

289,50
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282,75
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Tiefe (m)

GEO CONSULT
Beratende Ingenieure und Geologen
Maarweg 8, 51491 Overath
Tel. 02206/9027-30  Fax 9027-33

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage 2

Datum: 21.11.2019

Bearb.: Fi

Projekt: Gewerbegebiet Schlöten II,
Bergneustadt (19090200)

Auftraggeber:  Oberbergische Aufbau GmbH



RKS 17

Höhenmaßstab 1:50

NHN + 294,00 m

kein Bohrfortschritt

Oberboden
Schluff, schwach feinsandig, organisch
dunkelbraun, erdfeucht, steif

OU 1 A

Auenlehm
Schluff, schwach feinsandig
grau, feucht, steif

UL 4 B.1

Verwitterungslehm
Schluff, mit Gesteinsgrus, schwach sandig
braun, nass, steif

UL 4 B.3

Verwitterungston
Ton, schwach feinsandig, mit wenig 
Gesteinsgrus
braun, erdfeucht, halbfest

TL 4 B.3

NHN + 288,00 m

0,20

0,60

3,30

6,00

294,00

293,50

293,00

292,50

292,00

291,50

291,00

290,50

290,00

289,50

289,00

288,50

288,00

GEO CONSULT
Beratende Ingenieure und Geologen
Maarweg 8, 51491 Overath
Tel. 02206/9027-30  Fax 9027-33

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage 2

Datum: 20.11.2019

Bearb.: Fi

Projekt: Gewerbegebiet Schlöten II,
Bergneustadt (19090200)

Auftraggeber:  Oberbergische Aufbau GmbH



RKS 18

Höhenmaßstab 1:50

NHN + 298,60 m

2,10

kein Bohrfortschritt

Oberboden
Schluff, schwach feinsandig, stark organisch
dunkelbraun, erdfeucht, steif

OU 1 A

Verwitterungslehm
Schluff, mit Gesteinsgrus, schwach sandig
braun, erdfeucht - ab 2,1 m nass, steif

UL 4 B.3

Verwitterungston
Ton, schwach feinsandig, mit wenig 
Gesteinsgrus
braun, erdfeucht, halbfest

TL 4 B.3

NHN + 294,40 m

0,20

3,60

4,20

299,00

298,50

298,00

297,50

297,00

296,50

296,00

295,50

295,00

294,50

294,00

GEO CONSULT
Beratende Ingenieure und Geologen
Maarweg 8, 51491 Overath
Tel. 02206/9027-30  Fax 9027-33

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage 2

Datum: 18.11.2019

Bearb.: Fi

Projekt: Gewerbegebiet Schlöten II,
Bergneustadt (19090200)

Auftraggeber:  Oberbergische Aufbau GmbH



RKS 19 / DPH 5

Höhenmaßstab 1:50

NHN + 301,30 m

kein Bohrfortschritt

Oberboden
Schluff, schwach feinsandig, stark 
organisch
dunkelbraun, erdfeucht, steif

OU 1 A

Verwitterungston
Ton, mit wenig Gesteinsgrus
braun, feucht, steif

TL 4 B.3

Tonstein, stark verwittert
Ton, mit Gesteinsgrus
braun, erdfeucht, steif

TL 4 B.3

NHN + 297,70 m
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1,80
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3,00

4,00

5,00

Tiefe (m)

GEO CONSULT
Beratende Ingenieure und Geologen
Maarweg 8, 51491 Overath
Tel. 02206/9027-30  Fax 9027-33

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage 2

Datum: 18.11.2019

Bearb.: Fi

Projekt: Gewerbegebiet Schlöten II,
Bergneustadt (19090200)

Auftraggeber:  Oberbergische Aufbau GmbH



RKS 20

Höhenmaßstab 1:50

NHN + 297,30 m

kein Bohrfortschritt

Oberboden
Schluff, schwach feinsandig, stark organisch
dunkelbraun, feucht, steif

OU 1 A

Verwitterungslehm
Schluff, mit Gesteinsgrus, schwach sandig
braun, erdfeucht, steif

UL 4 B.3

Tonstein, verwittert
Gesteinsgrus, tonig, schwach sandig
graubraun, erdfeucht, mitteldicht

GT 3 B.4

NHN + 295,30 m

0,20

0,60

2,00

297,50

297,00

296,50

296,00

295,50

295,00

GEO CONSULT
Beratende Ingenieure und Geologen
Maarweg 8, 51491 Overath
Tel. 02206/9027-30  Fax 9027-33

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage 2

Datum: 18.11.2019

Bearb.: Fi

Projekt: Gewerbegebiet Schlöten II,
Bergneustadt (19090200)

Auftraggeber:  Oberbergische Aufbau GmbH



RKS 21 / DPH 6 / SV 7

Höhenmaßstab 1:50

NHN + 297,10 m

kein Bohrfortschritt

Oberboden
Schluff, schwach feinsandig, 
organisch
dunkelbraun, feucht, steif

OU 1 A

Verwitterungston
Ton, mit wenig Gesteinsgrus, 
schwach feinsandig
braun, erdfeucht, halbfest

TL 4 B.3

Verwitterungston
Ton, mit wenig Gesteinsgrus
graubraun, erdfeucht, halbfest

TL 4 B.3

NHN + 291,10 m

0,40

3,20

6,00

297,50

297,00

296,50

296,00

295,50

295,00

294,50

294,00

293,50

293,00

292,50

292,00

291,50

291,00

0 10

4
5

3
1
2
3
4
4
5
5

8
8

5
7
8
8

7
3
4
4
4
5
5

4
5
5
5
6

8
10

9
9
9

14
11

9
7

6
6

5
5
6
6

5
5
5
5
6
6

5
6

4
3

5
4
4
4
5

7
8

13
13

17
23
28
21
20
27
28

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

Tiefe (m)

GEO CONSULT
Beratende Ingenieure und Geologen
Maarweg 8, 51491 Overath
Tel. 02206/9027-30  Fax 9027-33

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage 2

Datum: 20.11.2019

Bearb.: Fi

Projekt: Gewerbegebiet Schlöten II,
Bergneustadt (19090200)

Auftraggeber:  Oberbergische Aufbau GmbH



RKS 22

Höhenmaßstab 1:75

NHN + 296,40 m

kein Bohrfortschritt

Oberboden
Schluff, schwach feinsandig, organisch
dunkelbraun, erdfeucht, steif

OU 1 A

Verwitterungslehm
Schluff, mit Gesteinsgrus, schwach sandig
braun, erdfeucht, steif

UL 4 B.3

Tonstein, verwittert
Gesteinsgrus, tonig, schwach sandig
graubraun, erdfeucht, mitteldicht

GT 3 B.4

NHN + 287,80 m

0,30

7,60

8,60

297,00

296,25

295,50

294,75

294,00

293,25

292,50

291,75

291,00

290,25

289,50

288,75

288,00

287,25

GEO CONSULT
Beratende Ingenieure und Geologen
Maarweg 8, 51491 Overath
Tel. 02206/9027-30  Fax 9027-33

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage 2

Datum: 21.11.2019

Bearb.: Fi

Projekt: Gewerbegebiet Schlöten II,
Bergneustadt (19090200)

Auftraggeber:  Oberbergische Aufbau GmbH



RKS 23 / DPH 7

Höhenmaßstab 1:50

NHN + 304,40 m

0,38
 

kein Bohrfortschritt

Oberboden
Schluff, schwach feinsandig, 
organisch
dunkelbraun, feucht, steif

OU 1 A

Verwitterungslehm
Schluff, mit wenig 
Gesteinsgrus, schwach 
feinsandig
braun, erdfeucht, steif

UL 4 B.3

Verwitterungston
Ton, mit Gesteinsgrus, 
schwach sandig
braun, erdfeucht, steif

TL 4 B.3

Tonstein, stark verwittert
Ton, mit Gesteinsgrus
braun, erdfeucht, halbfest

TL 4 B.3

NHN + 298,80 m

0,50

1,40

5,00

5,60

304,50

304,00

303,50

303,00

302,50

302,00

301,50

301,00

300,50

300,00

299,50

299,00

298,50

0 10

1
2

1
1
1
1

3
5
6
6
7

6
6
6
6
6
6
7

9
9
10

8
8
9
9

8
9

8
8

7
6
6
6

5
5
5

7
7

6
6
6
7
7
8

7
9
9
10

14
16
18
24
42
50

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Tiefe (m)

GEO CONSULT
Beratende Ingenieure und Geologen
Maarweg 8, 51491 Overath
Tel. 02206/9027-30  Fax 9027-33

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage 2

Datum: 19.11.2019

Bearb.: Fi

Projekt: Gewerbegebiet Schlöten II,
Bergneustadt (19090200)

Auftraggeber:  Oberbergische Aufbau GmbH



RKS 24

Höhenmaßstab 1:50

NHN + 306,20 m

kein Bohrfortschritt

Oberboden, umgelagert
Schluff, feinsandig, mit Ziegelbruch, 
organisch
dunkelbraun, erdfeucht, steif

A/OU 1 A

Verwitterunglehm
Schluff, mit wenig Gesteinsgrus, schwach 
feinsandig
braun, erdfeucht, steif

UL 4 B.3

Tonstein, stark verwittert
Ton, mit Gesteinsgrus
braun, erdfeucht, halbfest

TL 4 B.3

Tonstein, verwittert
Gesteinsgrus, tonig, schwach sandig
grau/rot, trocken, dicht

GT 3 B.4

NHN + 301,50 m

0,60

2,60

4,50
4,70

306,50

306,00

305,50

305,00

304,50

304,00

303,50

303,00

302,50

302,00

301,50

301,00

GEO CONSULT
Beratende Ingenieure und Geologen
Maarweg 8, 51491 Overath
Tel. 02206/9027-30  Fax 9027-33

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage 2

Datum: 19.11.2019

Bearb.: Fi

Projekt: Gewerbegebiet Schlöten II,
Bergneustadt (19090200)

Auftraggeber:  Oberbergische Aufbau GmbH



RKS 25

Höhenmaßstab 1:50

NHN + 306,40 m

kein Bohrfortschritt

Oberboden, umgelagert
Schluff, feinsandig, mit Schotter, organisch
dunkelbraun, feucht, steif

A/OU 1 A

Verwitterungslehm
Schluff, mit Gesteinsgrus, schwach sandig
braun, feucht, steif

UL 4 B.3

Verwitterungston
Ton, mit Gesteinsgrus, schwach sandig
braun, erdfeucht, steif

TL 4 B.3

NHN + 302,40 m

0,60

1,50

4,00

306,50

306,00

305,50

305,00

304,50

304,00

303,50

303,00

302,50

302,00

GEO CONSULT
Beratende Ingenieure und Geologen
Maarweg 8, 51491 Overath
Tel. 02206/9027-30  Fax 9027-33

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage 2

Datum: 19.11.2019

Bearb.: Fi

Projekt: Gewerbegebiet Schlöten II,
Bergneustadt (19090200)

Auftraggeber:  Oberbergische Aufbau GmbH



GEO CONSULT
Beratende Ingenieure und Geologen
Maarweg 8, 51491 Overath
Tel. 02206/9027-30  Fax 9027-33

Legende und Zeichenerklärung nach DIN 4023

Anlage 2

Datum: 24.10.2019

Bearb.: Fi

Projekt: Gewerbegebiet Schlöten II,
Bergneustadt (19090200)

Auftraggeber:  Oberbergische Aufbau GmbH

Boden- und Felsarten

Sand, S, sandig, s Schluff, U, schluffig, u

Blöcke, Y, mit Blöcken, y Fels, verwittert, Zv

Mudde, F, organische Beimengungen, o Mutterboden, Mu

Bodengruppe nach DIN 18196

GE enggestufte Kiese GW weitgestufte Kiese

GI Intermittierend gestufte Kies-Sand-Gemische SE enggestufte Sande

SW weitgestufte Sand-Kies-Gemische SI Intermittierend gestufte Sand-Kies-Gemische

GU Kies-Schluff-Gemische, 5 bis 15% <=0,06 mm GU* Kies-Schluff-Gemische, 15 bis 40% <=0,06 mm

GT Kies-Ton-Gemische, 5 bis 15% <=0,06 mm GT* Kies-Ton-Gemische, 15 bis 40% <=0,06 mm

SU Sand-Schluff-Gemische, 5 bis 15% <=0,06 mm SU*
Sand-Schluff-Gemische, 15 bis 40% <=0,06 
mm

ST Sand-Ton-Gemische, 5 bis 15% <=0,06 mm ST* Sand-Ton-Gemische, 15 bis 40% <=0,06 mm

UL leicht plastische Schluffe UM mittelplastische Schluffe

UA ausgeprägt zusammendrückbarer Schluff TL leicht plastische Tone

TM mittelplastische Tone TA ausgeprägt plastische Tone

OU Schluffe mit organischen Beimengungen OT Tone mit organischen Beimengungen

OH
grob- bis gemischtkörnige Böden mit 
Beimengungen humoser Art

OK
grob- bis gemischtkörnige Böden mit kalkigen, 
kieseligen Bildungen

HN nicht bis mäßig zersetzte Torfe (Humus) HZ zersetzte Torfe

F
Schlämme (Faulschalmm, Mudde, Gyttja, Dy, 
Sapropel)

[ ] Auffüllung aus natürlichen Böden

A Auffüllung aus Fremdstoffen

Bodenklasse nach DIN 18300

1 Oberboden (Mutterboden) 2 Fließende Bodenarten

3 Leicht lösbare Bodenarten 4 Mittelschwer lösbare Bodenarten

5 Schwer lösbare Bodenarten 6
Leicht lösbarer Fels und vergleichbare 
Bodenarten

7 Schwer lösbarer Fels



GEO CONSULT
Beratende Ingenieure und Geologen
Maarweg 8, 51491 Overath
Tel. 02206/9027-30  Fax 9027-33

Legende und Zeichenerklärung nach DIN 4023

Anlage 2

Datum: 24.10.2019

Bearb.: Fi

Projekt: Gewerbegebiet Schlöten II,
Bergneustadt (19090200)

Auftraggeber:  Oberbergische Aufbau GmbH

Konsistenz

breiig weich steif halbfest fest

Lagerungsdichte

 locker  mitteldicht  dicht  sehr dicht

Rammdiagramm

0 10 20 30 40 50
15

10
25

35
40

DPH 1

Tiefe (m)





Projekt-Nr.: 19090200

Datum: 24.10.2019

Tu = 70,0 cm

H = 70,0 cm

A = 30,0 cm

a = 70,0 cm

h = -30,0 cm

Q = 0,52 cm³/s

Auswertung nach USBR Earth Manual (1974)

H / Tu = 1,0

Tu / A = 2,3

A / H = 0,4
H / r = 23,3

A / r = 10,0  Cs =

Formel II

Sickerversuch
(nach USBR Earth Manual /

mit fallender Druckhöhe)

RKS 1 / SV 1 flach



  

Bohrtiefe = A + a

1,2E-06=kf =
2 ꞏ Q

(Cs + 4) ꞏ r ꞏ (Tu + H - A)

23,5

Formel II ist maßgebend

 

m/s

 

Gelände

Verrohrung/Packer

unverrohrtes Bohrloch

Grenze d. untersuchten
Schicht bzw. Fels- oder
Hangwasserhorizont

Standrohr 

Mittelage d. Wasserspiegels 

(  

   Tu (cm) 

     H (cm) 

  h (cm) 

   a (cm) 

     A (cm) 

   2r (cm)    e (cm) 

   Bohrtiefe (cm) 

Beratende Ingenieure und Geologen



Projekt-Nr.: 19090200

Datum: 24.10.2019

Tu = 770,0 cm

H = 770,0 cm

A = 100,0 cm

a = 770,0 cm

h = -100,0 cm

Q = 44,42 cm³/s

Auswertung nach USBR Earth Manual (1974)

H / Tu = 1,0

Tu / A = 7,7

A / H = 0,1
H / r = 385,0

A / r = 50,0  Cs =

Formel II

Sickerversuch
(nach USBR Earth Manual /
mit fallender Druckhöhe)

RKS 1 / SV 1 tief



  

Bohrtiefe = A + a

4,1E-06=kf =
2 ꞏ Q

(Cs + 4) ꞏ r ꞏ (Tu + H - A)

70,8

Formel II ist maßgebend

 

m/s

 

Gelände

Verrohrung/Packer 

unverrohrtes Bohrloch

Grenze d. untersuchten
Schicht bzw. Fels- oder 
Hangwasserhorizont 

Standrohr 

Mittelage d. Wasserspiegels 

(  

   Tu (cm) 

     H (cm) 

  h (cm) 

   a (cm) 

     A (cm) 

   2r (cm) 
   e (cm) 

   Bohrtiefe (cm) 

Beratende Ingenieure und Geologen



Projekt-Nr.: 19090200

Datum: 24.10.2019

Sickerversuch
(nach USBR Earth Manual /
mit fallender Druckhöhe)

RKS 2 / SV 2 flach

keine Versickerung (kf ≤ 1 x 10-8 m/s)

 

Gelände

Verrohrung/Packer 

unverrohrtes Bohrloch

Grenze d. untersuchten
Schicht bzw. Fels- oder 
Hangwasserhorizont 

Standrohr 

Mittelage d. Wasserspiegels 

(  

   Tu (cm) 

     H (cm) 

  h (cm) 

   a (cm) 

     A (cm) 

   2r (cm) 
   e (cm) 

   Bohrtiefe (cm) 

Beratende Ingenieure und Geologen



Projekt-Nr.: 19090200

Datum: 24.10.2019

Tu = 400,0 cm

H = 400,0 cm

A = 400,0 cm

a = 100,0 cm

h = -100,0 cm

Q = 53,70 cm³/s

Auswertung nach USBR Earth Manual (1974)

H / Tu = 1,0

Tu / A = 1,0

A / H = 1,0
H / r = 200,0

A / r = 200,0  Cs =

Formel II

Sickerversuch
(nach USBR Earth Manual /

mit fallender Druckhöhe)

RKS 2 / SV 2 tief



  

Bohrtiefe = A + a

6,1E-06=kf =
2 ꞏ Q

(Cs + 4) ꞏ r ꞏ (Tu + H - A)

214,3

Formel II ist maßgebend

 

m/s

 

Gelände

Verrohrung/Packer

unverrohrtes Bohrloch

Grenze d. untersuchten
Schicht bzw. Fels- oder
Hangwasserhorizont

Standrohr 

Mittelage d. Wasserspiegels 

(  

   Tu (cm) 

     H (cm) 

  h (cm) 

   a (cm) 

     A (cm) 

   2r (cm)    e (cm) 

   Bohrtiefe (cm) 

Beratende Ingenieure und Geologen



Projekt-Nr.: 19090200

Datum: 24.10.2019

Sickerversuch
(nach USBR Earth Manual /
mit fallender Druckhöhe)

RKS 3 / SV 3 flach

keine Versickerung (kf ≤ 1 x 10-8 m/s)

 

Gelände

Verrohrung/Packer 

unverrohrtes Bohrloch

Grenze d. untersuchten
Schicht bzw. Fels- oder 
Hangwasserhorizont 

Standrohr 

Mittelage d. Wasserspiegels 

(  

   Tu (cm) 

     H (cm) 

  h (cm) 

   a (cm) 

     A (cm) 

   2r (cm) 
   e (cm) 

   Bohrtiefe (cm) 

Beratende Ingenieure und Geologen



Projekt-Nr.: 19090200

Datum: 24.10.2019

Sickerversuch
(nach USBR Earth Manual /

mit fallender Druckhöhe)

RKS 3 / SV 3 tief

keine Versickerung (kf ≤ 1 x 10-8 m/s)

 

Gelände

Verrohrung/Packer

unverrohrtes Bohrloch

Grenze d. untersuchten
Schicht bzw. Fels- oder
Hangwasserhorizont

Standrohr 

Mittelage d. Wasserspiegels 

(  

   Tu (cm) 

     H (cm) 

  h (cm) 

   a (cm) 

     A (cm) 

   2r (cm)    e (cm) 

   Bohrtiefe (cm) 

Beratende Ingenieure und Geologen



Projekt-Nr.: 19090200

Datum: 24.10.2019

Sickerversuch
(nach USBR Earth Manual /

mit fallender Druckhöhe)

RKS 5 / SV 4 flach

keine Versickerung (kf ≤ 1 x 10-8 m/s)

 

Gelände

Verrohrung/Packer

unverrohrtes Bohrloch

Grenze d. untersuchten
Schicht bzw. Fels- oder
Hangwasserhorizont

Standrohr 

Mittelage d. Wasserspiegels 

(  

   Tu (cm) 

     H (cm) 

  h (cm) 

   a (cm) 

     A (cm) 

   2r (cm)    e (cm) 

   Bohrtiefe (cm) 

Beratende Ingenieure und Geologen



Projekt-Nr.: 19090200

Datum: 24.10.2019

Tu = 400,0 cm

H = 400,0 cm

A = 400,0 cm

a = 90,0 cm

h = -90,0 cm

Q = 0,28 cm³/s

Auswertung nach USBR Earth Manual (1974)

H / Tu = 1,0

Tu / A = 1,0

A / H = 1,0
H / r = 200,0

A / r = 200,0  Cs =

Formel II

214,3

Formel II ist maßgebend

 

m/s3,2E-08=kf =
2 ꞏ Q

(Cs + 4) ꞏ r ꞏ (Tu + H - A)

Sickerversuch
(nach USBR Earth Manual /

mit fallender Druckhöhe)

RKS 5 / SV 4 tief



  

Bohrtiefe = A + a

 

Gelände

Verrohrung/Packer

unverrohrtes Bohrloch

Grenze d. untersuchten
Schicht bzw. Fels- oder
Hangwasserhorizont

Standrohr 

Mittelage d. Wasserspiegels 

(  

   Tu (cm) 

     H (cm) 

  h (cm) 

   a (cm) 

     A (cm) 

   2r (cm)    e (cm) 

   Bohrtiefe (cm) 

Beratende Ingenieure und Geologen



Projekt-Nr.: 19090200

Datum: 23.10.2019

Sickerversuch
(nach USBR Earth Manual /
mit fallender Druckhöhe)

RKS 6 / SV 5 flach

keine Versickerung (kf ≤ 1 x 10-8 m/s)

 

Gelände

Verrohrung/Packer 

unverrohrtes Bohrloch

Grenze d. untersuchten
Schicht bzw. Fels- oder 
Hangwasserhorizont 

Standrohr 

Mittelage d. Wasserspiegels 

(  

   Tu (cm) 

     H (cm) 

  h (cm) 

   a (cm) 

     A (cm) 

   2r (cm) 
   e (cm) 

   Bohrtiefe (cm) 

Beratende Ingenieure und Geologen



Projekt-Nr.: 19090200

Datum: 23.10.2019

Tu = 400,0 cm

H = 400,0 cm

A = 400,0 cm

a = 50,0 cm

h = -50,0 cm

Q = 29,92 cm³/s

Auswertung nach USBR Earth Manual (1974)

H / Tu = 1,0

Tu / A = 1,0

A / H = 1,0
H / r = 200,0

A / r = 200,0  Cs =

Formel II

214,3

Formel II ist maßgebend

 

m/s3,4E-06=kf =
2 ꞏ Q

(Cs + 4) ꞏ r ꞏ (Tu + H - A)

Sickerversuch
(nach USBR Earth Manual /

mit fallender Druckhöhe)

RKS 6 / SV 5 tief



  

Bohrtiefe = A + a

 

Gelände

Verrohrung/Packer

unverrohrtes Bohrloch

Grenze d. untersuchten
Schicht bzw. Fels- oder
Hangwasserhorizont

Standrohr 

Mittelage d. Wasserspiegels 

(  

   Tu (cm) 

     H (cm) 

  h (cm) 

   a (cm) 

     A (cm) 

   2r (cm)    e (cm) 

   Bohrtiefe (cm) 

Beratende Ingenieure und Geologen



Projekt-Nr.: 19090200

Datum: 18.11.2019

Sickerversuch
(nach USBR Earth Manual /
mit fallender Druckhöhe)

RKS 8 / SV 6 flach

keine Versickerung (kf ≤ 1 x 10-8 m/s)

 

Gelände

Verrohrung/Packer 

unverrohrtes Bohrloch

Grenze d. untersuchten
Schicht bzw. Fels- oder 
Hangwasserhorizont 

Standrohr 

Mittelage d. Wasserspiegels 

(  

   Tu (cm) 

     H (cm) 

  h (cm) 

   a (cm) 

     A (cm) 

   2r (cm) 
   e (cm) 

   Bohrtiefe (cm) 

Beratende Ingenieure und Geologen



Projekt-Nr.: 19090200

Datum: 18.11.2019

Sickerversuch
(nach USBR Earth Manual /
mit fallender Druckhöhe)

RKS 8 / SV 6 tief

keine Versickerung (kf ≤ 1 x 10-8 m/s)

 

Gelände

Verrohrung/Packer 

unverrohrtes Bohrloch

Grenze d. untersuchten
Schicht bzw. Fels- oder 
Hangwasserhorizont 

Standrohr 

Mittelage d. Wasserspiegels 

(  

   Tu (cm) 

     H (cm) 

  h (cm) 

   a (cm) 

     A (cm) 

   2r (cm) 
   e (cm) 

   Bohrtiefe (cm) 

Beratende Ingenieure und Geologen



Projekt-Nr.: 19090200

Datum: 20.11.2019

Tu = 76,0 cm

H = 76,0 cm

A = 76,0 cm

a = 74,0 cm

h = -74,0 cm

Q = 1,78 cm³/s

Auswertung nach USBR Earth Manual (1974)

H / Tu = 1,0

Tu / A = 1,0

A / H = 1,0
H / r = 30,4

A / r = 30,4  Cs =

Formel II

49,0

Formel II ist maßgebend

 

m/s3,5E-06=kf =
2 ꞏ Q

(Cs + 4) ꞏ r ꞏ (Tu + H - A)

Sickerversuch
(nach USBR Earth Manual /

mit fallender Druckhöhe)

RKS 21 / SV 7 flach



  

Bohrtiefe = A + a

 

Gelände

Verrohrung/Packer

unverrohrtes Bohrloch

Grenze d. untersuchten
Schicht bzw. Fels- oder
Hangwasserhorizont

Standrohr 

Mittelage d. Wasserspiegels 

(  

   Tu (cm) 

     H (cm) 

  h (cm) 

   a (cm) 

     A (cm) 

   2r (cm)    e (cm) 

   Bohrtiefe (cm) 

Beratende Ingenieure und Geologen



Projekt-Nr.: 19090200

Datum: 18.11.2019

Sickerversuch
(nach USBR Earth Manual /

mit fallender Druckhöhe)

RKS 21 / SV 7 tief

keine Versickerung (kf ≤ 1 x 10-8 m/s)

 

Gelände

Verrohrung/Packer

unverrohrtes Bohrloch

Grenze d. untersuchten
Schicht bzw. Fels- oder
Hangwasserhorizont

Standrohr 

Mittelage d. Wasserspiegels 

(  

   Tu (cm) 

     H (cm) 

  h (cm) 

   a (cm) 

     A (cm) 

   2r (cm)    e (cm) 

   Bohrtiefe (cm) 

Beratende Ingenieure und Geologen
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Hangentwässerung Ist-Situation

Zufluss Oberflächenwasser

Entwässerung, größtenteils nur nach

Niederschlägen wasserführend
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Einzugsgebiet Oberflächenwasser

203.500 m² bzw. 20,3 ha

Einzugsgebiet Oberflächenwasser

ca. 26.000 m² bzw. 2,6 ha
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